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REPUBLIK OSTERREICH
Landesgericht fiir ZRS Wien 33 Cg 13/21f-11

Im Namen der Republik

Das Landesgericht fiir Zivilrechtssachen Wien hat
durch seine Richterin in
der Rechtssache der Klagerin ’

vertreten durch
Brauneis Klauser Prandl Rechtsanwdalte GmbH in Wien, wider
die Beklagte Republik Osterreich, vertreten durch die Fi-
nanzprokuratur in Wien, wegen EUR 4.908,71 s.A. und Fest-
stellung (bewertet mit EUR 6.000,--, Streitgegenstand
insgesamt EUR 10.908,71)
l. den
Beschluss
gefasst:
Alle offenen Antrdge werden abgewiesen.
Begriundung:

Die Fragen nach § 184 ZPO waren nicht zuzulassen,
weil es im Rahmen der Amtshaftung nicht auf die innere
Tatseite und Motivlage der Organe, ihre Gedanken, Absich-
ten und individuellen Griinde ankommt, sondern darauf, ob
bei pflichtgemidBer Uberlegung aller Umstdnde das Handeln
und Unterlassen ex ante vertretbar war.

Aus demselben Grund und da nicht erkennbar ist, in-
wiefern eine Ubertragung der Zustandigkeit fur den Voll-

zug des Epidemiegesetzes vom Landesrat auf den Landes-
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amtsdirektor flir Amtshaftungsanspriiche der Klagerin rele-
vant sein konnte, war der Beklagten die beantragte Urkun-
denvorlage nicht aufzutragen.

Der Antrag auf Beweissicherung war abzuweisen, weil
nicht mit ausreichendem Grund zu besorgen ist, dass die
betroffenen Beweismittel sonst ,verloren gehen™“ konnten
oder ,ihre Benlitzung erschwert™ wirde, und weil es - wie
dargelegt - auf die innere Tatseite und Motivlage der je-
weils handelnden Personen nicht ankommt.

Die offenen Beweisantrdge waren wegen Spruchreife

abzuweisen.

Il. nach offentlicher mundlicher Verhandlung zu
Recht erkannt:

1. Das auf EUR 4.908,71 samt
4 % Zinsen seit 19.12.2020 sowie
auf die Feststellung gerichtete
Klagebegehren, ,dass die Beklagte
der Klé&gerin fir alle weiteren
Schaden haftet, die der Klagerin
direkt oder indirekt infolge wvon
Fehlern und Versaumnissen der der
Beklagten zuzurechnenden Organe im
Zusammenhang mit dem Corona-Missma-
nagement Ende Februar/Anfang Marz
2020 in Tirol, insbesondere in
Ischgl, einschlieRlich der Fehler
und Versaumnisse, die in diesem Zu-
sammenhang auf Seiten von der Be-
klagten zuzurechnenden Organen in
Wien passiert sind, bisher entstan-

den sind, aber noch nicht beziffer-
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bar bzw. bekannt sind und/oder in
Zukunft noch entstehen werden",
wird abgewiesen.

2. Die Klagerin ist schuldig,
der Beklagten zu Handen der Beklag-
tenvertreterin binnen 14 Tagen die
mit EUR 1.597,48 (darin EUR 3,28
Fahrtkosten) bestimmten Kosten des

Verfahrens zu ersetzen.

Entscheidungsgrunde:

Mit ihrer am 6.5.2021 eingebrachten Amtshaftungskla-
ge begehrte die Klagerin wie aus dem Spruch ersichtlich
und brachte dazu vor, sie sei 45 Jahre alt, Director Cor-
porate Treasury einer Holding KG, und habe sich bei einem
Urlaub in Ischgl in Tirol (Anreise 5.3.2020, Abreise
7.3.2020) infolge des katastrophalen Missmanagements der
zustandigen Behorden mit dem Coronavirus infiziert. Hat-
ten die zustadndigen Behdrden rechtma@Big und - wie es ge-
boten gewesen ware - unverziglich gehandelt, ware sie
nicht an Covid-19 erkrankt.

Die Beklagte sei nach Art 10 Z 12 B-VG hinsichtlich
Gesetzgebung und Vollziehung fiir das Gesundheitswesen zu-
standig. Die in diesem Bereich im Rahmen der mittelbaren
Bundesverwaltung tatigen Organe anderer Gebietskdrper-
schaften agierten funktionell fir die Beklagte, insbeson-
dere das Ministerium flr Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMSGPK) mit der Corona-Virus Task
Force als beratendem Gremium, der Landeshauptmann (LH),
der Sanitatsdirektor, der Landessanitatsrat sowie die Be-

zirksverwaltungsbehdrden.
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Insbesondere dem LH von Tirol und der Bezirkshaupt-
mannschaft (BH) Landeck lege die Klagerin Versaumnisse
zur Last, aber auch den Polizeibehorden. Auf Bundesebene
in Wien seien Fehler im BMSGPK und im Bundesministerium
fir Inneres (BMI) passiert. Die Behorden hatten schon
Ende Februar/Anfang Marz 2020 Kenntnis vom Grassieren des
Coronavirus in Tirol, insbesondere in Skiorten, konkret
auch in Ischgl, Kenntnis gehabt und waren daher ver-
pflichtet gewesen, zum Schutz von Bevdlkerung und von Ur-
laubern wie der Klagerin unverziglich wirksame MaBnahmen
zur Verhinderung einer Virusausbreitung und weiterer An-
steckungen zu setzen, namlich die betroffenen Orte, Ski-
gebiete, Seilbahnen und Tourismusbetriebe unverziiglich zu
schlielen und die betroffenen Personenkreise in Quaranta-
ne zu nehmen sowie vor der Anreise stehende Personen in-
dividuell und offentlich vor der Gefahr zu warnen, damit
diese rechtzeitig von einer Anreise nach Tirol Abstand
nehmen hatten koénnen. All dies habe man aus grober Fahr-
ladssigkeit und auf Druck von Lobbyisten aus dem Bereich
des Tourismus unterlassen. Dass Menschen dadurch gefahr-
det wlirden, hatten zumindest einzelne Organe in Kauf ge-
nommen und insofern mit bedingtem Vorsatz gehandelt.

Im Sprengel des LGZ Wien sei das BMSGPK bereits am
4.3.2020 idber Covid-19-infizierte Urlaubsrickkehrer aus
Ischgl informiert worden; trotz der zu dieser Zeit be-
reits bekannten Gefahrlichkeit von Covid-19 seien diese
Meldungen weder unverziglich behandelt noch unverziglich
an das Land Tirol und an die zustandigen Bezirksverwal-
tungsbehdrden weitergeleitet worden; das BMSGPK habe der
BH Landeck und dem LH von Tirol nicht unverziglich geeig-
nete Weisungen zur sofortigen Setzung behordlicher MaB-

nahmen erteilt, obwohl Beamte des BMSGPK von der Untatig-
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keit der Behdrden in Tirol Kenntnis erlangt hétten; der
Bundesminister flir Inneres hadtte aufgrund der evident
groBen Gefahr der Ausbreitung des Virus durch aus Ischgl
abreisende Touristen geeignete Weisungen hinsichtlich ei-
ner geordneten Ausreise aus Ischgl erteilen missen. Im
Sprengel des LG Innsbruck habe man das unverziigliche Ab-
kldren des Sachverhalts und unverziigliche Ergreifen wvon
MaBnahmen unterlassen, die betroffenen Skigebiete, Seil-
bahnen und Tourismusbetriebe nicht behdrdlich geschlos-
sen, keine Quarantadne fir die betroffenen Personenkreise
angeordnet, die Offentlichkeit nicht unverziglich infor-
miert, Touristen wie die Kla&gerin vor der Gefahr einer
Infektion in Ischgl nicht gewarnt, ihre Anreise nicht
verhindert und nicht unverziglich behodérdliche MaRnahmen
gesetzt, um hinsichtlich in Ischgl befindlicher Personen
die Gefahr einer Ansteckung auf das mdgliche Ausmal zu
reduzieren. Fir die Geltendmachung der Amtshaftungsan-
spriche aus samtlichen im Zusammenhang stehenden Rechts-
verletzungen wadhle die Klagerin das LGZ Wien.

Ende 2019 sei Covid-19 in China ausgebrochen. Im
Janner 2020 habe die WHO die hochansteckende Virusinfek-
tion als Pandemie eingestuft. Die Vorbereitung zu ihrer
Bekampfung sei Gegenstand der Besprechungen zwischen Re-
gierungsmitgliedern aus Osterreich und Institutionen der
EU gewesen. Am 26.1.2020 sei das EpiG adaptiert und Co-
vid-19 zu einer meldepflichtigen Krankheit erklart wor-
den.

Am 25.2.2020 hatten die Behdrden in Tirol beim "ers-
ten Covid-19-Fall" alles richtig gemacht, die positiv ge-
testete Hotelangestellte separiert, das Hotel von Poli-
zeikradften abgesperrt und alle Angestellten getestet. Das

Hotel habe erst wieder O6ffnen koénnen, als alle weiteren
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Covid-19-Proben negativ gewesen seien.

Im Zeitraum 21.2.2020 bis 1.3.2020 hatten sich zu-
mindest 14 Islander wahrend ihres Skiurlaubs in Ischgl
mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert.

Am 3.3.2020 habe eine islandische Reiseleiterin iber
Infektionen durch islandische Touristen in Ischgl ge-
warnt.

Am 4.3.2020 habe Island das Osterreichische BMSGPK
Uber das Europaische Frihwarn- und Reaktionssystem (EWRS)
von Covid-19-infizierten Urlaubsriickkehrern aus Ischgl
informiert. Die zustadndigen Beamten hatten erst mehrere
Tage spater reagiert und die Meldungen trotz der bekann-
ten Gefadhrlichkeit von Covid-19 weder unverziiglich behan-
delt noch unverziiglich an die zustandigen Behdrden in Ti-
rol weitergeleitet.

Am 5.3.2020, dem Tag der Anreise der Klagerin, habe
Island Uber das EWRS gemeldet, dass 14 Ischgl-Heimkehrer
positiv auf Covid-19 getestet worden seien. Die Botschaft
in Kopenhagen habe dem Osterreichischen AuBenministerium
und dem Biro des LH in Tirol berichtet, dass die islandi-
sche Gesundheitsbehtrde Ischgl als Hochrisikogebiet ein-
gestuft habe. Angesichts dieser Ereignisse habe die Agen-
tur flir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH (AGES)
noch am selben Tag das ,Informationsblatt flir die behord-
liche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2, Kontaktpersonen: Kon-
taktpersonennachverfolgung" herausgegeben, in dem fir
Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-Exposition unter genauer
Auflistung dieser Falle die Registrierung von Personenda-
ten, eine behodrdliche Absonderung mittels Absonderungsbe-
scheids durch die zustédndige Gesundheitsbehdrde und Heim-
quarantane vorgesehen gewesen seien. Aufgrund der Vorfal-

le habe zwar eine Stabssitzung der Landeseinsatzleitung
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in Innsbruck stattgefunden und sei in einer Videokonfe-
renz mit dem BMI und mit Vertretern der Bundeslander von
infizierten Urlaubern aus Oslo in Ischgl die Rede gewe-
sen, doch hatten es die nach § 43 Abs 4 EpiG zustandigen
Behodrden, die BH Landeck und der LH von Tirol unterlas-
sen, den Sachverhalt unverziglich abzuklaren, die erfor-
derlichen MaRnahmen nach dem EpiG zu ergreifen und Rei-
sende wie die Klagerin rechtzeitig vor der Anreise nach
Ischgl zu warnen. Insbesondere waren sie verpflichtet ge-
wesen, unverzlglich die zur Feststellung der Krankheit
und der Infektionsquelle erforderlichen Erhebungen und
Untersuchungen nach § 5 Abs 1 EpiG einzuleiten und eine
wirksame Kontaktpersonennachverfolgung vorzunehmen. Bei
genauer Prifung der Fakten waren Betriebsbeschrankungen
anzuordnen und ware das Skigebiet vor dem Urlauber-
schichtwechsel am Samstag, dem 7.3.2020, zu schlielen ge-
wesen. Stattdessen sei eine Pressemitteilung herausgege-
ben worden, derzufolge sich die Ansteckung der islandi-
schen Touristen mit Covid-19 erst bei der Rickreise im
Flugzeug von Minchen nach Island ereignet haben diirfte
und es aus medizinischer Sicht wenig wahrscheinlich sei,
dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen sei. Offenbar
auf Druck machtiger Lobbyisten im Interesse des Tourismus
in Tirol héatten es die zustandigen Behdrden tagelang un-
terlassen, ordnungsgemal zu reagieren.

Im BMSGPK habe man Bescheid gewusst. Hatte man die
Informationen unverziglich weitergeleitet und der zustan-
digen BH und dem LH die Weisung zur raschen Setzung von
MaBnahmen erteilt, hatten die Behorden in Tirol noch
rechtzeitig vor dem Urlauberschichtwechsel am 7.3.2020
die gebotenen MaRnahmen ergriffen und Touristen wie die

Klégerin vor der Anreise gewarnt. Ware die Klagerin von



Hinterlegt am 01.12.2021 - 13:18

der Ansteckungsgefahr im Paznauntal rechtzeitig gewarnt
worden und hatte man die ndtigen MaBnahmen, allenfalls
die SchlieRBung des Skigebietes vorgenommen, ware sie
nicht angereist oder sofort wieder abgereist oder hatte
sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Am 6.3.2020, dem Tag nach der Anreise der Klagerin,
sei in Hall im Spital das Testergebnis ,Covid-19 positiv™
fiir einen Touristen aus Norwegen vorgelegen, der am 28.2.
in Ischgl Ski gefahren sei.

Am 7.3.2020, dem Tag der Abreise der Klégerin, sei
ein Kellner der Apres Ski Bar Kitzloch positiv getestet
worden. Im Paznauntal sei der weithin berihmte Ski-Zirkus
mit zehntausend Gasten und einem Schwerpunkt auf Aprés-
Ski in vollem Gang gewesen. Die Polizei habe im Kitzloch
eine ,Kontaktbefragung"“ durchgefiihrt, allerdings nur beim
Personal. 11 Kontakte hatten Symptome gehabt und seien in
ihre Unterkinfte beordert worden, 8 Kontakte hatten keine
Symptome gehabt. Die zustandigen Behdrden hdtten zunachst
nur den Austausch der Servierkradfte und eine Desinfizie-
rung der Raume der betroffenen Aprés-Ski Bar angeordnet.
Das Kitzloch sei getffnet geblieben, die Gaste habe man
weder gewarnt noch als Kontaktpersonen befragt, obwohl
die positiv getesteten Personen Angestellte von Apres-Ski
Bars gewesen seien, die hunderte Gaste besucht hatten,
wobei man sich auf engstem Raum gedrangt habe, Tischten-
nisbdlle mit dem Mund aus Bier herausgeholt und in das
Bier des Nachbarn sowie Trillerpfeifen von Mund zu Mund
welitergegeben habe, die vom teilweise mit Covid-19 infi-
zierten Personal verwendet worden seien. Es hdtten ideale
Bedingungen zur Infektion mit Covid-19 geherrscht. Die
Behorden waren verpflichtet gewesen, das Kitzloch zu

schlieBen, Besuchsverbote hinsichtlich aller Apres Ski
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Lokale und betroffenen Hotels sowie Befdrderungsverbote
hinsichtlich der Seilbahnen zu verhdngen und weitere An-
reisen zu verhindern. Hatten die Behdrden die Bevolkerung
rasch tUber die Infektion samt deren Ausmal und Folgen in-
formiert und BetriebsschlieBungen vorgenommen, ware die
Klagerin nicht am Coronavirus erkrankt.

In der Woche vom 7. bis 13.3.2020 seien in Ischgl
104 Verdachtsfédlle gemeldet worden. In 60 Fallen sei das
Testergebnis positiv gewesen. Die Infektionen seien ex-
plodiert. Auch Menschen hatten sich infiziert, die nur
einen Tag in Ischgl gewesen seien, Apres Ski Bars nie be-
sucht und Busse sowie Seilbahnen nicht benutzt hétten.

Am 8.3.2020 habe die Landessanitédtsdirektion gegen-
iiber der Offentlichkeit verlautbart, eine Ansteckung von
Mensch zu Mensch sei unwahrscheinlich.

Eine deutsche Studie komme zu folgendem Resultat:
»Ischgl hat eine Hauptrolle gespielt in der Verbreitung
der Krankheit. Die geographische Nahe zu Ischgl in Tirol
ist offenbar in der aktuellen Coronapandemie einer der
Hauptrisikofaktoren fir eine vergleichsweise hohe Infek-
tionsrate in der Bevdlkerung in Deutschland. Landkreise,
die nédher an der sogenannten , Superspreader-Location?
Ischgl liegen, haben systematisch hohere Infektionsraten
als weiter entfernte. Von anderen Corona-Hotspots geht
kein vergleichbarer Einfluss auf das Infektionsgeschehen
in Deutschland aus“. , Schon am 5.3.2020 hat das erste eu-
ropadische Land den Skiort als Risikogebiet eingestuft.
Trotzdem wurden erst neun Tage spater Quarantanemalnahmen
eingeleitet, der komplette Lockdown folgte noch spéater.
Daten vom 20.3.2020 zeigen, dass ein Drittel aller Falle
in Danemark und ein Sechstel aller Falle in Schweden auf

Ischgl zurickgefihrt werden konnten™.
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Fiir Osterreich enthalte der sogenannte "Cluster S"
die groRten Fallhaufungen. Mit ihm wiirden die Infektionen
erfasst, die von der Region Paznaun ausgingen. Laut AGES
lieRen sich 57 % der gepriften Coronafalle nach Ischgl
zurlickverfolgen. Mit Stand 21.4.2020 habe es im Cluster S
insgesamt 825 COVID-19-Fidlle in allen Bundesldndern Os-
terreichs gegeben. In Summe hatten bis dahin 2.018 Falle
des COVID-19-Ausbruchs in Osterreich epidemiologisch ab-
geklart, also einer Infektionsquelle und Transmissions-
kette zugeordnet werden konnen.

Die Entscheidung der zustandigen Behdrden, die un-
verzigliche Setzung der gebotenen behdrdlichen MaBnahmen
zu unterlassen, seil unvertretbar gewesen und kdnne nur
mit der Bedeutung des Tourismus in Tirol erklart werden.
Jeder dritte in Tirol verdiente Euro komme direkt oder
indirekt aus dem Tourismus. In Tirol falle ein Drittel
des gesamten Nidchtigungsvolumens Osterreichs an. 90 % der
Gaste reisten aus dem Ausland an, vor allem aus Deutsch-
land und Italien, und gadben rund 8,4 Milliarden Euro im
Bundesland aus.

Die Kla&gerin habe im Ischglerhof gebucht gehabt und
die uUberfillten Apres-Ski Bars Trofana sowie Champagner
Hitte besucht. Vor ihrer Anreise habe sie keine Kenntnis
Uber die bestehende Ansteckungsgefahr gehabt. Hatte sie
etwas davon erfahren, ware sie nicht angereist oder so-
fort abgereist, zumal sie sich als Mutter von zwei Kin-
dern diesem Risiko nicht ausgesetzt hatte.

Die Kla&gerin habe sich wadhrend ihres Aufenthalts in
Ischgl mit dem Coronavirus infiziert und sich unmittelbar
nach ihrer Heimreise am 9.3.2020 wegen trockenen Hustens,
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Atemnot (insbe-

sondere beim Liegen), starken Drucks auf den Bronchialbe-
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reich sowie UbermaBig starker Kopf-, Hals- und Glieder-
schmerzen in hdausliche Quarantadne begeben. Das positive
Ergebnis des Tests vom 10.3.2020 sei am 11.3.2020 vorge-
legen. Aufgrund der langanhaltenden Symptome sei die Kla-
gerin bis 30.3.2020 in Quarantane gewesen. Bis Ende Mai
2020 seien ihr Geschmacks- und Geruchssinn sehr stark
eingeschrankt gewesen und habe die Klagerin bei geringen
Anstrengungen an starker Kurzatmigkeit gelitten. Bis heu-
te lebe sie in Sorge vor mdéglichen Langzeitschaden, ins-
besondere auch in Bezug auf ihre kleinen Kinder, die sie
ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert habe.

Aus gegenwartiger Sicht erachte die Klédgerin ein
Schmerzengeld von mindestens EUR 4.500 als angemessen,
sie behalte sich eine Erhdéhung des Anspruchs und die Gel-
tendmachung weiterer Anspriiche vor. Kosten von EUR 408,71
seien der Klagerin fir medizinische Untersuchungen und
Labortests entstanden. Art und Ausmall der der Klagerin
drohenden weiteren Nachteile aufgrund ihrer Corona-Er-
krankung stiinden noch nicht fest, weshalb die aus dem
Spruch ersichtliche Feststellung begehrt werde.

Die Anspriiche seien mit Aufforderungsschreiben vom

18.12.2020 mit diesem Tag fallig gestellt worden.

Die Beklagte bestritt, beantragte kostenpflichtige
Klagsabweisung und brachte vor, es sei allgemein bekannt,
dass sich Ende des Jahres 2019 in den Medien Berichte
Uber das Auftreten einer neuartigen Viruserkrankung in
China, besonders in der Provinz Wuhan, gehauft hatten. In
mehreren Millionenstddten seien Ausgehverbote verhangt
worden, zahlreiche Reisebeschrankungen seien in Kraft ge-
treten. Die ersten Infektionen auBerhalb Chinas seien am

13.1.2020 nachgewiesen worden, am 24.1.2020 der erste
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Fall in Europa (Frankreich). Ende Janner 2020 habe die
WHO die Ausbreitung des COVID-19-Virus zu einem "public
health emergency" wvon internationaler Tragweite erklart.
Ab 21.2.2020 sei es zu rasch anwachsenden Infektionszah-
len in Italien gekommen.

Die ersten COVID-19-F&lle in Osterreich seien am
25.2.2020 bestatigt worden.

Am 26.2.2020 habe man eine Corona-Ambulanz im Lan-
deskrankenhaus Innsbruck erdffnet und eine Telefonhotline
eingerichtet. Ab diesem Tag sei auf Basis der jeweils ak-
tuellen Informationslage eine laufende Gasteinformation
zu COVID-19 durch die Tirol-Werbung erfolgt. Das Land
habe iiber zahlreiche Medienaussendungen die Offentlich-
keit informiert.

Am 28.2.2020 habe das BMSGPK eine Verordnung erlas-
sen, dass die in § 20 EpiG bezeichneten Vorkehrungen (Be-
triebsschlieBungen und Betriebsbeschrankungen) auch bei
Auftreten einer Infektion mit SARS-CoV-2 getroffen werden
kénnten. Mit Erlassen vom selben Tag sei eine einheitli-
che Vorgehensweise im Umgang mit Verdachtsfallen festge-
legt worden und habe man auf den Umfang der behdrdlichen
Zustandigkeiten nach dem EpiG hingewiesen sowie den Um-
gang mit Verdachtsfallen samt Verdachtsfalldefinition und
Kontaktpersonen festgelegt.

Am 4.3.2020 um 23.35 Uhr sei das BMSGPK im Rahmen
des Europdischen Netzwerks Early Warning and Response
System (EWRS) dariber informiert worden, dass 8 Personen,
die sich in Ischgl aufgehalten hatten, milde Covid-19-
Symptome aufwiesen. Das BMSGPK habe diese Information am
5.3.2020 um 0.32 Uhr an die Landeseinsatzleitung Tirol
weitergeleitet. Um 8.32 Uhr habe die Landessanitatsdirek-

tion Tirol beim BMSGPK rickgefragt, ob nahere Informatio-
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nen uUber Aufenthaltsort, Aufenthaltsdauer, Kontaktperso-
nen, Aktivitadten und voribergehende Aufenthaltsorte er-
teilt werden kénnten. Zu diesem Zeitpunkt sei das Vorge-
hen fiur das Management von Kontaktpersonen nach unter-
schiedlichen Kategorien geregelt gewesen. Fir Kontaktper-
sonen der Kategorie I (mit Hoch-Risiko-Exposition) sei
seitens der Bezirksverwaltungsbehdrde ein Absonderungsbe-
scheid zu erlassen gewesen. Fir Kontaktpersonen der Kate-
gorie IT (mit Niedrig-Risiko-Exposition) habe man als
Verkehrsbeschrankungen die Fernhaltung von Gemeinschafts-
einrichtungen und Versammlungsorten, Offentlichen Trans-
portmitteln und Beschaftigungen, die hdufigen Kontakt mit
anderen Personen bedingten, vorgesehen gehabt. Kontakt-
personen der Kategorie III (Reiseriickkehrer aus Risikoge-
bieten) hatten sich von Gemeinschaftseinrichtungen und
Versammlungsorten fernhalten und 6ffentliche Transport-
mittel und Beschaftigungen meiden sollen, die einen hau-
figen Kontakt mit anderen Personen bedingten. Hinsicht-
lich der EWRS-Meldung aus Island und der der BH Landeck
am selben Tag bekannt gewordenen E-Mails islandischer
Gaste habe man mangels gesicherter Quellen nicht objekti-
vieren koénnen, wann, wie und wo die Infektion innerhalb
dieser Gruppe erfolgt sei. Eine Kontaktpersonennachver-
folgung mittels Befragung der Infizierten gemal Erlass
des BMSGPK sei nicht méglich gewesen, weil sie bereits
aus Osterreich abgereist gewesen und ihre Daten nicht zur
Verfigung gestanden seien. Die BH Landeck habe die Erhe-
bung der persdonlichen Daten aller Gaste aus Island samt
An- und Abreiseart sowie Dauer des Aufenthalts in Ischgl
ab dem 10.2.2020 angeordnet und die Polizeiinspektion
Ischgl eingeschaltet. Um 10.20 Uhr sei ein an den Tiroler

Tourismusverband (TVB) gerichtetes Mail eines Gastes ein-
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gelangt mit verlinktem Zeitungsbericht aus Island, demzu-
folge eine Urlaubergruppe von 8 Personen nach vorherigem
Aufenthalt in Ischgl positiv auf das COVID-19-Virus ge-
testet worden ware. Nach einem Telefonat des TVB mit dem
islandischen Gesundheitsministerium am spaten Vormittag
des 5.3.2020 sei unverziglich eine Verstdndigung des zu-
standigen Bezirkshauptmanns erfolgt. Um 13.44 Uhr habe
das polizeiliche Verbindungselement in der Einsatzleitung
der Polizeiinspektion Ischgl telefonisch mitgeteilt, dass
das AuBenministerium einen Ischgl-Bezug der 8 positiven
Falle in Erfahrung bringen habe koénnen. Um 15.00 Uhr habe
man erfahren, dass isladndische GaAste zweli Hotels via E-
Mail informiert hatten, in Island positiv auf Covid-19
getestet worden zu sein, wobei sich eine von Italien
heimreisende, mit COVID-19 infizierte Person an Bord des
Flugzeugs von Osterreich nach Island befunden habe. Auf-
grund dieser Informationen habe die Behdrde unverzuglich
Erhebungen und Untersuchungen nach § 5 Abs 1 EpiG einge-
leitet, die aber noch keine konkreten Ergebnisse und so-
mit keine ausreichend gesicherte Grundlage fliir die Erlas-
sung beschrankender MaBnahmen geboten hatten. Um 16.23
Uhr sei die Information eingelangt, dass laut islandi-
scher Behorde 5 Hotels in Ischgl betroffen seien und es
14 Verdachtsfadlle gebe. Die BH Landeck habe unverziiglich
die Gastedaten von diesen 5 Hotels einholen und mit den
Patientendaten des ortsansassigen Arztes vergleichen las-
sen. Von den 90 Personen seien nur 2 in arztlicher Be-
handlung gewesen, ohne Bezug zu COVID-19.

Am Vormittag des 6.3.2020 sei der ortsansassige Arzt
aufgefordert worden, bei Patienten mit klinischer Sympto-
matik einen Rachenabstrich durchzufihren. Am Nachmittag

seien die Namen und Aufenthaltsdaten der an COVID-19 er-
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krankten islandischen Urlaubsgadste der Polizei Ubermit-
telt worden. Daraufhin habe man Kontaktpersonen in den
Hotels ermittelt und befragt. Lediglich eine Person habe
leichte grippeahnliche Symptome gezeigt.

Im Zuge der am 6.3.2020 vorsorglich begonnenen Uber-
prifung von Patienten mit grippeahnlichen Symptomen habe
man am Samstag, dem 7.3.2020, um 9.45 Uhr an einer im
Servicebereich des Kitzlochs tatigen Person einen Rachen-
abstrich durchgefihrt. Als man um 19.45 Uhr vom positiven
Testergebnis verstandigt worden sei, habe man die Person
unverziglich bescheidmaRig abgesondert. Es sei das erste
positive Testergebnis in Ischgl gewesen, das man nur des-
halb so rasch erzielen habe kdénnen, weil die Behorde zu-
satzliche, iber die Vorgaben des BMSGPK hinausgehende
MaBnahmen angeordnet habe. Eine Testung sei nach den da-
mals geltenden Regelungen bei Symptomen von COVID-19 ohne
zusatzliche Risikoindikatoren nicht zwingend vorgesehen
gewesen. Noch am 7.3.2020 habe man durch Erhebungen zur
Ermittlung von Kontaktpersonen des positiv Getesteten 19
Kontaktpersonen (Arbeitskollegen und Urlaubsgaste) ermit-
telt und bescheidmédRig abgesondert.

Am Sonntag, dem 8.3.2020, sei die Kategorisierung
der Kontaktpersonen gemdl dem Erlass des BMSGPK sowie
eine umfassende Desinfektion der Raumlichkeiten des Kitz-
lochs erfolgt. Bei samtlichen Kontaktpersonen sei ein Ra-
chenabstrich vorgenommen worden. Samtliche Mitarbeiter
einschliellich des symptomfreien Kiuchenpersonals habe man
bescheidmaBig abgesondert. Nachdem samtliche Mitarbeiter
der Betriebsstatte ausgetauscht worden seien, habe die
Behdrde einer Fortsetzung des Barbetriebs mit in keiner
Weise betroffenen Mitarbeitern am Abend des 8.3.2020 zu-

gestimmt. Eine BetriebsschlieBung wédre zu diesem Zeit-
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punkt aufgrund der Rechtslage und aufgrund des bekannten
Sachverhalts nicht vorgesehen und nicht zuldssig gewesen,
zumal am 8.3.2020 einschlieRlich des positiven Testergeb-
nisses in Ischgl im gesamten Bezirk Landeck nur zwei
Krankheitsfédlle bekannt und deutlich weniger Verdachts-
falle als in anderen Bezirken gemeldet gewesen seien.
Weitere der Bezirkshauptmannschaft Landeck erteilte wvage
Hinweise auf mdégliche Infektionen hdtten zu diesem Zeit-
punkt nicht verifiziert werden kdénnen und daher bei der
Beurteilung, ob und in welchem AusmaB beschrankende MaB-
nahmen notwendig und zulassig seien, auBer Betracht blei-
ben missen, so die dem BMSGPK und der BH Landeck erstmals
am 8.3.2020 um 20.58 Uhr bekannt gewordene EWRS-Meldung,
dass sich vier dénische Patienten wadhrend ihres Skiur-
laubs in Ischgl infiziert haben konnten. Auch hier habe
vor einer Kontaktpersonennachverfolgung keine gesicherte
Aussage iUber die Infektionsquelle getroffen werden kon-
nen.

Die Erkrankung der Kladgerin hatten Organe der Be-
klagten keinesfalls in Kauf genommen oder mitverursacht
oder sonst zu verantworten. Ein kausales, rechtswidriges
und schuldhaftes Verhalten von Organen der Beklagten lie-
ge nicht vor.

Die Kladgerin werde nachzuweisen haben, dass sie sich
Uberhaupt in Ischgl mit dem Covid-19-Virus angesteckt
habe und an dem in Ischgl vorhandenen Stamm erkrankt sei.
Hier gelte es zu bedenken, dass am 5.3.2020 in Ischgl
kein einziger positiver COVID-19-Fall verzeichnet worden
sei. Am 6.3.2020 habe es in Osterreich 47 infizierte Per-
sonen gegeben, 4 in ganz Tirol, 15 in Niederdsterreich
und 17 in Wien. Die am 7.3.2020 aus Ischgl abgereiste und

sunmittelbar™ nach ihrer Rickkehr am 9.3.2020 erkrankte
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Klégerin habe sich offenbar zwischen 7. und 9.3.2020 we-
der in Ischgl noch an ihrem Wohnort befunden und kdnne
sich auch auBerhalb von Ischgl infiziert haben. Da sie 2
Tage nach ihrer Abreise aus dem 3-tagigen Ischgl-Urlaub
erkrankt sei, sei es im Hinblick auf die Inkubationszeit
von zwischen 2 und 14 Tagen moglich, dass die Klagerin
infiziert nach Ischgl gereist sei oder sich nach ihrer
Abreise aus Ischgl angesteckt habe.

Die Kl&gerin habe sich entschlossen, die Reise nach
Ischgl anzutreten, obwohl die WHO die Ausbreitung des CO-
VID-19-Virus zu einem "publik-health-emergency" von in-
ternationaler Tragweite erklart habe, obwohl schon Ende
Februar in den Medien erste Falle einer COVID-19-Infekti-
on in Osterreich bekannt geworden seien, obwohl man die
Gaste laufend durch die Tirol-Werbung informiert habe,
obwohl es in Italien zur rasanten Ausbreitung des COVID-
19-Virus gekommen sei und obwohl nach allgemeiner Kennt-
nis und Lebenserfahrung Ischgl international besucht wer-
de. Deshalb bestreite die Beklagte, dass die Klagerin
aufgrund einer Warnung vor der Ansteckungsgefahr in
Ischgl nicht angereist ware. Eine persdnliche Warnung
ware zudem iUberbordend und mangels Kenntnis von der Ur-
laubsplanung der Klagerin nicht moglich gewesen. Das Kla-
gebegehren sei mangels Kausalitat abzuweisen.

Von rechtswidrigen Unterlassungen der Organe der Be-
klagten kénne keine Rede sein. Die Beklagte habe die ge-
botene, objektive und erforderliche Sorgfalt eingehalten,
die Gesundheitsbehtrden hatten zu jedem Zeitpunkt samtli-
che dem Ermittlungsstand entsprechenden, erforderlichen
und durch die bestehende Rechtslage zur Verfiigung stehen-
den MaBnahmen unverziiglich gesetzt. Es treffe nicht zu,

dass Meldungen nicht unverziglich behandelt und weiterge-
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leitet worden waren. Alle notwendigen und zulédssigen MaR-
nahmen zur Aufklarung des Verdachts moglicher Infektionen
seien gesetzt worden, man habe durch breit angelegte Tes-
tungen und Ermittlung von Kontaktpersonen unverziiglich
reagiert. Dass die Mitteilungen Uber Infektionen nicht
sofort zum Anlass fir SchlieBungen von Lokalen und Tou-
rismusbetrieben genommen worden seien, sei unter dem Ge-
sichtspunkt der gebotenen Angemessenheit bis zum Bekannt-
werden der positiven Testung eines Mitarbeiters des Kitz-
lochs am 7.3.2020 und dem Einlangen weiterer Informatio-
nen bis zum Nachmittag des 8.3.2020 sowohl aus wirt-
schaftlicher als auch aus epidemiologischer Sicht als
richtig einzuschatzen. Ein rechtswidriges Verhalten von
Bundesorganen liege nicht vor, werde von der Klagerin
nicht konkret dargestellt und auch im Bericht der ,Unab-
hangigen Expertenkommission, Management Covid-19-Pandemie
Tirol™ vom 12.10.2020 (Untersuchungsbericht) nicht aufge-
zeigt.

Ausdricklich bestritten werde, dass es die Behdrden
- auf Druck von Lobbyisten aus dem Bereich des Tourismus
- grob fahrladssig oder mit bedingtem Vorsatz unterlassen
hatten, SchutzmaBnahmen zu treffen, und dass sie bewusst
die Gefahrdung von Menschen in Kauf genommen hatten. Der
Vorhalt werde von der Klagerin nicht substantiiert ausge-
fihrt; die unabhangige Expertenkommission sei im Untersu-
chungsbericht zum Ergebnis gekommen, dass weder von Hote-
liers noch von Personen der Seilbahn- oder sonstigen Tou-
rismuswirtschaft in irgendeiner Form Druck ausgeiibt wor-
den sei.

Die am 7.3.2020 positiv getestete Person im Service-
bereich des Kitzlochs sei sofort abgesondert worden. Die

Gesundheitsbehdrde habe unverziglich noch am selben Tag



Hinterlegt am 01.12.2021 - 13:18

_19_

ein umfangreiches ,Contact-tracing™ veranlasst. 19 Kon-
taktpersonen (Arbeitskollegen und Urlaubsgaste) der er-
krankten Person seien bescheidmaRig abgesondert worden.
Bereits am 8.3.2020 sei die Kategorisierung der Kontakt-
personen sowie eine umfassende Desinfektion der Raumlich-
keiten des Kitzlochs erfolgt. Nach den geltenden Regeln
sei eine Testung in Fallen, in denen nur COVID-19-Sympto-
me ohne zusatzliche Risikoindikatoren vorgelegen seien,
nicht vorgesehen gewesen. Dennoch seien weitere Testungen
des Personals durchgefithrt worden. Da samtliche im Ser-
vicebetrieb des Kitzlochs tatigen Personen COVID-19-Sym-
ptome gezeigt hatten, habe man auch bei samtlichen Kon-
taktpersonen einen Rachenabstrich vorgenommen sowie samt-
liche Mitarbeiter einschlieBlich des symptomfreien Ki-
chenpersonals bescheidmaBig abgesondert. Eine Betriebs-
schliefBung ware aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Rechtslage und aufgrund des bekannten Sachverhalts
nicht zuldssig gewesen.

Als am 9.3.2020 die positiven Testergebnisse von 16
Mitarbeitern und deren Kontaktpersonen vorgelegen seien,
habe man die Betriebsstadtte mit Bescheid vom selben Tag
unverziiglich mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Dariiber hinausgehende MaBnahmen wie die Verhinderung
einer Anreise von weiteren Urlaubsgdsten oder die Verhan-
gung einer Quarantane iUber die Region seien nach der da-
mals glltigen Rechtslage nicht vorgesehen und nicht zu-
lassig gewesen. § 20 Abs 1 EpiG hatte eine SchlieBung des
Kitzlochs vor dem 9.3.2020 nicht gedeckt, zumal derartige
MaBnahmen nach § 20 Abs 3 EpiG stets ultima ratio seien
und erst dann verfugt werden durften, wenn ganz aullerge-
wohnliche Gefahren sie fir ndtig erscheinen lieRen. Diese

Anordnung sowie der massive Eingriff in die Grundrechte
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der Betriebsinhaber sprachen eindeutig dafiir, dass die
SchlieBung von Betrieben nur in epidemiologischen Extrem-
situationen, denen mit gelinderen Mitteln nicht beizukom-
men sei, angeordnet werden diirfe. Eine Art der Betriebs-
schlieBung stellten auch Betretungsverbote nach § 26 EpiG
fir Kraftfahrlinien (Skibusse) und Seilbahnen dar. Auf-
grund der am 9.3.2020 bekannt gewordenen letztlich hohen
Anzahl erkrankter Mitarbeiter des Kitzlochs und im Hin-
blick auf den Umstand, dass eine lickenlose Eruierung
samtlicher potenzieller Kontaktpersonen naturgemal nicht
mbéglich gewesen sei, habe man aufgrund einer mdglichen
erweiterten Infektionskette mit Folgeerkrankungen aus me-
dizinischer Sicht eine BetriebsschlieBung fiir geboten er-
achtet und ohne jegliche Verzdgerung veranlasst. Mangels
dariiber hinausgehender Handlungsmoglichkeiten oder gar
Handlungsverpflichtungen kodnne von einem rechtswidrigen
Verhalten oder einer rechtswidrigen Unterlassung gebote-
ner MaBnahmen keine Rede sein.

Aus der damals bestehenden Rechtslage und dem all-
falligen Fehlen gesetzlicher Handlungsmdglichkeiten konne
kein Amtshaftungsanspruch abgeleitet werden. Das Bundes-
gesetz betreffend vorldufige MaRnahmen zur Verhinderung
der Verbreitung von COVID-19 BGB1 I 12/20 (COVID-19-MG)
sel erst mit 16.3.2020 in Kraft getreten.

Da die Klé&gerin am 7.3.2020 abgereist sei, bestehe
kein kausaler Zusammenhang zwischen den von der Klagerin
in Bezug auf das Kitzloch behaupteten Unterlassungen und
ihrer Infektion.

Das der Beklagten zurechenbare Behdrdenverhalten sei
nicht vorwerfbar gewesen. Wenn das zum Handeln verpflich-
tete Organ rasche Entschliisse in einer schwer durchschau-

baren Situation fassen miisse, konne nicht schon jedes ex
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post als rechtswidrig erkannte Verhalten auch schon als
schuldhaft beurteilt werden. Es komme stets darauf an, ob
die vom Organ getroffene Entscheidung bei pflichtgemaBer
Uberlegung als vertretbar anzusehen sei.

Im Bezirk Landeck und in der Gemeinde Ischgl habe es
bis zum 9.3.2020, also bis zum Vorliegen der positiven
Testergebnisse beim Servicepersonal des Kitzlochs, im
Vergleich zu anderen Bezirken und Gemeinden Tirols kei-
nerlei Auffalligkeiten im Bezug auf die Anzahl von Ver-
dachtsfdllen oder COVID-19-Erkrankungen gegeben. Hin-
sichtlich der Nachverfolgung von Infektionen ausléandi-
scher Ga&ste habe man alle Anstrengungen zur Verifizierung
von Gerilichten unternommen. Das Setzen umfangreicher MaR-
nahmen ohne gesicherte Informationen sei nicht moéglich
gewesen, zumal die in der Klage geforderten MaBnahmen wie
das Verhindern der Einreise von Gasten am 7.3.2020 oder
die SchlieBung von Betrieben ausschlieRlich auf Gerichte
gegriindet gewesen waren und nicht der Rechtsstaatlichkeit
entsprochen hatten. Bei der Beurteilung der Angemessen-—
heit beschrankender MaRnahmen habe die Behdrde nur nach-
weislich vorgelegene Umstande beriicksichtigen diirfen, was
sich aus § 5 Abs 1 EpiG ergebe, wonach iber jede Anzeige
sowie Uber jeden Verdacht des Auftretens einer anzeige-
pflichtigen Krankheit zunachst Erhebungen und Untersu-
chungen einzuleiten seien. Es sei daher zu prifen gewe-
sen, welche - ausreichend erwiesenen - Sachverhaltsele-
mente die Behdorde ex ante zur Beurteilung der Situation
heranziehen diirfe. Zur Vermeidung unsachlicher Ergebnisse
habe der Behorde jedenfalls eine Einschatzung der Situa-
tion ermdglicht werden miissen. Selbst wenn sich diese im
Nachhinein méglicherweise als nicht richtig herausge-

stellt habe, sei die Einschatzung der Situation und die
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Vorgangsweise der Behdrde unter Zugrundelegung einer Be-
trachtung ex ante im Hinblick auf den Kenntnisstand ver-
tretbar gewesen.

Auf Basis des am 8.3.2020 bekannten und gesicherten
Sachverhalts ware eine sofortige BetriebsschlieBung nicht
zuldssig gewesen. Bei gegenteiliger Ansicht miissten be-
reits beim ersten - auch lokal begrenzten und zahlenmaBig
geringfiigigen - Auftreten von Krankheitsfadllen jedenfalls
alle Betriebsstatten des betroffenen Gebiets mit besonde-
rem Gefdhrdungspotenzial sofort geschlossen werden. Dies
ware Uberzogen und stellte einen nicht rechtfertigbaren
Eingriff in die verfassungsgesetzlich gewahrleisteten
Grundrechte dar. Die Anwendung gelinderer Mittel in Form
von groRflachigen DesinfektionsmaBnahmen und Austausch
des gesamten Servicepersonals sei im Sinne des Verhalt-
nismalBigkeitsgebots zwingend geboten gewesen. Nur weil
ein Mitarbeiter oder ein Gast an einer ansteckenden
Krankheit erkrankt sei, habe eine ganzliche Betriebs-
schlieBung nicht verfassungskonform angeordnet werden
konnen. Die Absonderung sei vorzuziehen gewesen. Der Wei-
terbetrieb mit ausschlieBlich der Ansteckung unverdachti-
gen Mitarbeitern habe verfassungsgesetzlich nicht unter-
sagt werden konnen.

Dem Vorwurf, dass die Anreise von Gasten bereits am
7.3.2020 hatte verhindert werden milssen, sei entgegenzu-
halten, dass Verkehrsbeschrankungen, die die Anreise neu-
er Gaste verhinderten, im Ergebnis Betriebsschlielungen
gleichkdmen. Am 7.3.2020 hatten diese MaBnahmen keines-
falls situationsangepasst im Rahmen der Gesetze getroffen
werden konnen, zumal das EpiG die gesetzlich moglichen
Vorkehrungen zur Verhlitung und Bekampfung anzeigepflich-

tiger Krankheiten an vorher durchzufiithrende Erhebungen
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und Untersuchungen knupfe.

Da bereits am 26.2.2020 in den Medien verdffentlicht
worden sei, dass in Innsbruck ein Hotel unter Quarantane
stehe, weill zweil Hotelbedienstete nach ihrer Rickkehr aus
Italien an Corona erkrankt seien, habe die Kladgerin davon
in Kenntnis sein miissen, dass auch in Tirol das COVID-19-
Virus aufgetreten sei. In Italien seien die Zahlen der
Erkrankten schon Mitte Februar rasant angestiegen, die
Pandemie habe dort Ende Februar zu den ersten Todesfadllen
gefithrt. Der Kla&gerin habe die mit dem COVID-19-Virus
verbundene epidemiologische Gefahr und die Gefahrlichkeit
des COVID-19-Virus fiir dltere Personen bekannt sein mis-
sen. Dennoch habe sie sich bewusst dafiir entschieden, die
Reise am 5.3.2020 anzutreten und sich der Gefahr einer
Ansteckung auszusetzen. Diese "Sorglosigkeit in eigenen
Angelegenheiten" habe sich die Klagerin als Alleinver-
schulden anrechnen zu lassen. Die Klage sei auch aus die-
sem Grund abzuweisen.

Der Klagsanspruch werde auch der Hohe nach bestrit-
ten. Das Vorbringen der Klagerin sei weitgehend unschlis-
sig, das begehrte Schmerzengeld angesichts des Krank-
heitsverlaufs ilberhoht.

Zur Notwendigkeit der konkreten medizinischen Unter-
suchungen und Labortests bringe die Klagerin nichts vor.

Das Feststellungsbegehren bestehe mangels vorfalls-
kausaler Spat- und Folgeschaden sowie mangels jeglichen
rechtswidrigen und unvertretbaren Verhaltens von Organen
des Bundes nicht zu Recht. Die Klagerin bringe nicht vor,
dass die Klagerin an Long-Covid leide; mehr als ein Jahr
und zweli Monate nach der Erkrankung sei mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit das Auftreten von Long-Co-

vid auszuschlieRBen. Vorbringen, aus welchem anderen Grund
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weitere Schaden zu erwarten seien und wie sich diese bei
bei der Kladgerin manifestieren konnten, fehle. Ein recht-
liches Interesse der Klagerin an der begehrten Feststel-
lung liege nicht vor und werde nicht substantiiert darge-
tan.

Das Zinsenbegehren werde bestritten, da bei der Be-
klagtenvertreterin erstmals am 18.12.2020 ein Aufforde-
rungsschreiben eingelangt sei. Vor Ablauf der drei Monate
gemal § 8 AHG sei ein Amtshaftungsanspruch nicht fallig.

Unter Bericksichtigung der grundrechtlich geschitz-
ten Interessen Dritter, des massiven Zeitdrucks, unter
dem die handelnden Organe gestanden seien, sowie der noch
geringen Erkenntnisse zur COVID-19-Erkrankung dirften die
Sorgfaltspflichten des Staates nicht iberspannt werden.

Der Klagsanspruch sei nicht vom Schutzzweck des EpiG
umfasst, das — wie sein Name sage - ausschlieRlich den
Schutz der Allgemeinheit durch Verhinderung der Verbrei-
tung einer ansteckenden Krankheit in groRem AusmaB bezwe-
cke, was sich sowohl aus den in diesem Gesetz vorgesehe-
nen MaBnahmen als auch aus den Materialen ergebe und so-
wohl vom Verfassungsgerichtshof als auch in der Literatur
vertreten werde. Eine Amtshaftungspflicht gegeniber Drit-
ten sei nicht bezweckt und wiirde zu einer Uferlosigkeit
der Haftpflicht fihren.

Aus dem Bericht der ,Unabhangigen Expertenkommissi-
on, Management Covid-19-Pandemie Tirol™ wvom 12.10.2020
(Untersuchungsbericht) konne ein schuldhaftes Verhalten

von Organen der Beklagten nicht abgeleitet werden.

Ausdricklich halte der Untersuchungsbericht fest,

dass die Vorgehensweise bis 8.3.2020 in epidemiologischer
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Sicht als richtig einzuschatzen sei.

Die Landesinformationen vom 5. und 8.3.2020 seien
auf der Grundlage der vorhandenen Informationen jeden-
falls vertretbar erlassen worden. Eine Warnpflicht nor-
miere das EpiG nicht. ,Weitergehende Schritte“ wie Reise-
warnungen hatten Art 18 Abs 1 B-VG widersprochen, demzu-
folge die gesamte staatliche Verwaltung nur aufgrund der

Gesetze ausgelbt werde.

Die Klagerin erginzte - stark (und auf den gegen-
standlichen Zeitraum beschrankt) zusammengefasst -, sie
seli mit einer Freundin am Donnerstag, dem 5.3.2020 im
Lauf des Vormittags in Ischgl eingetroffen und habe sich
zuvor erkundigt gehabt, ob es auch wirklich sicher sei
und keine Gefahr bestehe. Man habe ihr gesagt, sie konne
vollig unbesorgt sein, von Corona gebe es weit und breit
keine Spur.

Spatestens am Donnerstag, dem 5.3.2020, zu Mittag
waren aber sofortige Verkehrsbeschrankungen und die so-
fortige SchlieBung des Skigebiets Paznauntal samt Touris-
musbetrieben und Liften sowie ein Untersagen samtlicher
Veranstaltungen in und um Ischgl geboten gewesen, zumin-
dest aber eine &6ffentliche Warnung, dass der Verdacht
zahlreicher Sars-CoV-2-Infektionen in Ischgl bestehe und
in Ischgl augenscheinlich eine erhohte Gefahr bestehe,
sich mit diesem Virus zu infizieren. Stattdessen sei die
Offentlichkeit mutmaBlich bewusst falsch informiert wor-
den. Vertreter von Ischgler Tourismusbetrieben hatten wvon
Tiroler Politikern verlangt, in der Kommunikation mit der
Offentlichkeit die Gefahr kleinzureden und ,den Ball
flach zu halten“. Das Ergebnis sei eine am spaten Nach-

mittag des 5.3.2020 verdffentlichte Medieninformation des
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Landes Tirol gewesen, in der die dafiir verantwortlichen
Beamten wider besseres Wissen die falsche These verbrei-
tet hatten, die islandischen Urlauber hatten sich wahr-
scheinlich bei ihrem Rickflug im Flugzeug angesteckt. An-
sonsten hatte der am Donnerstag, dem 5.3.2020, am Abend
angereiste Klager von der Anreise Abstand genommen.

Ab 6.3.2020 habe man es unterlassen, gezielt, effek-
tiv und groRflachig nach den Infektionsquellen zu for-
schen, und beim Contact Tracing versagt. Stattdessen sei
auf das Medium oe24, das an diesem Tag iUber 14 mit dem
Coronavirus infizierte islédndische Ischgl-Urlauber be-
richtet habe, massiv Druck ausgelbt und verlangt worden,
das Medium mdge berichten, die Islander hatten sich beim
Rickflug im Flugzeug angesteckt. Der TVB habe die Bevol-
kerung ersucht, Kommentare, insbesondere in den sozialen
Medien, zu vermeiden. Beil korrektem Vorgehen hatten die
Behdrden spatestens am Abend des 6.3.2020 funf aktuelle
COVID-Falle mit Ischgl- und Kitzloch-Bezug feststellen
missen, zusatzlich zu dem 14 Islandern mit Ischgl-Bezug,
von denen 10 Kitzloch-Bezug gehabt hatten. Schon an die-
sem Tag hatte man beim Personal des Kitzloch weitere 16
Verdachtsfadlle aufspliiren missen.

Hatte die Klagerin erfahren, dass das Coronavirus
bereits grassiere, wadre sie nicht nach Ischgl angereist
beziehungsweise sofort wieder abgereist und hatte sie
sich wahrscheinlich nicht infiziert.

Am 7.3.2020 sei nach der ersten Identifikation eines
Coronainfizierten (des Kellners aus dem Kitzloch) die
Wiedereroffnung des Kitzlochs nach bloRer Desinfektion
und Austausch des Personals erlaubt worden. Dem Ratschlag
einer Virologin, das Paznauntal unverziiglich zu schlie-

Ren, sei man nicht gefolgt. Dorfarzt und Amtsarzt hatten
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mit Zustimmung des Bezirkshauptmanns und entgegen dem Er-
lass des BMSGPK vom 28.2.2020 vereinbart, dass bei Grip-
pesymptomen des Personals COVID-Testungen vom Dorfarzt
und nicht von den Epidemiedrzten des Krankenhauses Zams
vorzunehmen seien.

Am Sonntag, dem 8.3.2020, hidtten die fiir die Offent-
lichkeitsarbeit des Landes Tirol zustadndigen Beamten die
Gefahr verharmlost, indem sie in einer Medieninformation
einer in der Tiroler Landessanitdtsdirektion tadtigen Arz-
tin in den Mund gelegt hitten, eine Ubertragung des Coro-
navirus auf Gaste der Bar sei aus medizinischer Sicht
eher unwahrscheinlich. Dem Untersuchungsbericht zufolge
ware — ohne die falsche Einschétzung der Verdachtslage
und der Testergebnisse betreffend Mitarbeiter und Gaste
aus dem Kitzloch - am 8.3. das Kitzloch zu schlieBen ge-
wesen.

Die Bundesorgane seien nicht eingeschritten.

Bei Vermeidung der Fehler hatte sich die Klagerin
wahrscheinlich nicht infiziert.

Dem Untersuchungsbericht zufolge hatten am 9.3. alle
Apres Ski Lokale in Ischgl geschlossen werden missen,
MaBnahmen zur Reduzierung von Menschenansammlungen ge-
troffen, nicht der Grundversorgung dienende Gaststatten
geschlossen und gestaffelte Abreisen der Gaste unter An-
ordnung entsprechender KontrollmaBnahmen geplant und
durchgefihrt werden mussen.

Die Beamten hatten zumindest grob fahrladssig, beim
Verharmlosen der Gefahr wider besseres Wissen sogar
bedingt vors&dtzlich, in Vollziehung der Gesetze die Oko-
nomie iUber die Gesundheit der Menschen gestellt und in
Kauf genommen, dass sich Menschen wie die Klagerin

nichtsahnend einer Gefahr fir Gesundheit und Leben aus-
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setzten, was bei Setzung der gemal EpiG gebotenen MaRnah-
men und bei korrekter Information der Offentlichkeit
nicht der Fall gewesen ware.

Das EpiG verfolge auch den Schutz des Lebens und der
Gesundheit des einzelnen Menschen. Der klagsgegenstandli-
che Schaden sei genau der, den §§ 5 und 6 EpiG verhindert
wollten. Die Behorden hatten auch gegen die einschlagigen
Bestimmungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit wvon
Menschen in Art 2 MRK, Art 2 GRC, S§§ 178, 179 StGB und
§ 1325 ABGB verstoBen. Nach Art 6 MRK und Art 47 GRC be-
stehe ein Anspruch der Klagerin auf Prifung ihrer Scha-
denersatzanspriiche in einem wirksamen Verfahren vor einem
Zivilgericht. Der Rechtswidrigkeitszusammenhang sei gege-
ben. Die verletzten Schutzgesetze schiitzten Grundrechte
und griffen gleichzeitig in Grundrechte ein. Die Grund-
rechtseingriffe waren geboten und verhdltnismalig gewe-
sen. Aufgrund der Schutzgesetzverletzung misse die Be-
klagte nachweisen, dass sie am Entstehen des klagsgegen-
standlichen Schadens kein Verschulden treffe und dass sie
die gebotene Sorgfalt eingehalten habe; auf ein Verschul-
den im subjektiven Sinn komme es in Amtshaftungssachen
nicht an.

Kausalitat sei gegeben, zumal man nach heutigen Er-
kenntnissen rund 11.000 COVID-Infektionen auf Ischgl zu-
rickfihre. Der Osterreichweit grdoBte Cluster sei von der
Region Paznaun ausgegangen.

In der Woche vor dem Aufenthalt in Ischgl sei die
Klédgerin in Hamburg ,normal beruflich tatig“ und am Abend
nicht unterwegs gewesen. Sie habe ein Einzelbiiro. Hamburg
sei nicht ihr Hauptarbeitsort, sondern Offenburg im
Schwarzwald. In Hamburg habe sie daher nahezu keinen per-

sonlichen Kontakt zu Kollegen gehabt, sondern nur zur Fa-
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milie. Im sozialen Umfeld der Klagerin habe es vor ihrem
Aufenthalt in Ischgl keinen Sars-CoV-2-Fall gegeben.

Nach ihrer Rickkehr aus Ischgl habe die Klagerin am
9.3.2020 die ersten Symptome, namlich ein Halskratzen
versplirt. Im Bliro habe sie speziell darauf geachtet, nie-
mandem zu begegnen. Am 10.3.2020 habe sie sich samt ihrer
Familie in Quarantdne begeben. Am Abend habe ein mobiles
Test-Team die letztlich positive Probe genommen.

Da die mittlere Inkubationszeit bei 5 - 6 Tagen lie-
ge und bei der Klagerin erste Symptome am 9.3.2020 aufge-
treten seien, zwel Tage nach dem dreitdgigen Urlaub in
Ischgl, misse sich die Klagerin dort infiziert habe.

Die Klégerin treffe kein Mitverschulden, zumal sie
aufgrund der Fehlinformationen keine Moglichkeit gehabt
habe, den Ernst der Lage zu erkennen.

5 bis 20 % der Betroffenen litten an Long Covid.

Das EpiG schiitze auch jeden einzelnen; die Klagerin
berufe sich zudem auf Art 2 EMRK, §S 178 £ StGB, § 1325
ABGB und Art 2 sowie 47 der Grundrechtecharta der Europa-
ischen Union. Allenfalls moége dem EuGH im Wege eines Vor-
abentscheidungsverfahrens die Frage vorgelegt werden, ob
die Kléagerin als deutsche Staatsbiirgerin, die Dienstleis-
tungen in Osterreich in Anspruch genommen habe, sich mit
der Folge auf die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der
EU berufen konne, dass aus der Grundrechtecharta unmit-
telbar wirksame Schutzgarantien abzuleiten seien.

Zahlreichen Indizien zufolge hatten mehrere Behdr-
denvertreter das Grassieren des Coronavirus in Ischgl An-
fang Marz 2020 wider besseres Wissen vor der Offentlich-
keit geheimgehalten und durch tatsachenwidrige, irrefiih-
rende Pressemitteilungen absichtlich verschleiert, um die

im Rahmen des Urlauberschichtwechsels vom 7./8.3.2020 er-



Hinterlegt am 01.12.2021 - 13:18

_30_

warteten Touristen in Sicherheit zu wiegen. Ein prazises
Vorbringen zu den fir die strafrechtliche Subsumption er-
forderlichen Sachverhaltselementen wie der inneren Tat-
seite der pflichtwidrig agierenden Beh&rdenvertreter, ih-
rer Motivlage und den vorangegangenen Interventionen von
Tourismusvertretern bei Politikern erfordere eine Aufkla-
rung des Sachverhalts durch Fragen gemaB § 184 ZPO (Fra-
gen aufgelistet in AS 149 ff) zum Inhalt von Besprechun-
gen, zu Gedanken und Absichten involvierter Personen, zur
internen Informationsweitergabe, zu den individuellen
Grinden flir bestimmte Handlungen und Unterlassungen.

Der flir die Gesundheit und Pandemiebekampfung zu-
stdndige Tiroler Landesrat habe - offenbar in Kenntnis
von Versaumnissen bei der Pandemiebekampfung - seine Kom-
petenz fiir Pandemien im Marz 2020 abgegeben, um in weite-
rer Folge nach Moglichkeit daftir nicht politisch verant-
wortlich gemacht werden zu kdénnen. Auch dazu sei gemal
§ 184 ZPO zu fragen (Fragenliste in AS 157), wann und
warum die Ubertragung der Zustdndigkeit erfolgt sei und
ob es Schriftliches dariliber gebe. Flir den Fall, dass Ur-
kunden existierten oder die Beklagte die diesbeziigliche
Frage nicht beantworte und die Urkunden nicht freiwillig
vorlege, beantrage der Kladger den Gerichtsauftrag an die
Beklagte, samtliche Urkunden betreffend die Zustandig-
keitsiibertragung vorzulegen.

Da sich aus den Urkunden die innere Tatseite und Mo-
tivlage der jeweils handelnden Personen nicht ergebe, der
genaue Inhalt geflihrter Gesprache nicht bekannt sei und
den Zeugen durch Funktionsverlust der Zugang zu behdrde-
ninternen Unterlagen sowie durch Verstreichen von Zeit
die Erinnerung abhanden zu kommen drohe, werde beantragt,

8 Zeugen (Liste AS 128) zu Zwecken der Beweissicherung
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zeitnah vor dem Prozessgericht einzuvernehmen.

Die Beklagte bestritt.

Die geltend gemachten Schaden seien nicht vom
Schutzzweck des Epidemiegesetzes umfasst, der laut Hand-
buch des Osterreichischen Seuchenrechts (der Seuchenge-
setze) der Schutz der Allgemeinheit sei, hinter den das
Individualinteresse trete. Die §§ 178 f StGB dienten
ebenso dem Schutz der Gesamtbevdlkerung vor Ansteckung.
Die Klage sei mangels Rechtswidrigkeitszusammenhangs ab-
zuweisen. Die Nichtberiicksichtigung dieses Umstands hatte
eine Uferlosigkeit der Haftpflicht zur Folge. Der Schutz-
zweck des Epidemiegesetzes ergebe sich schon aus der Be-
zeichnung ,Epidemiegesetz“, weil eine Epidemie ,eine in
Uberdurchschnittlichem MaBe ortlich und zeitlich begrenzt
auftretende Infektionskrankheit™ sei, weiters aus den
vorgesehenen MaBnahmen, die zur Verhiitung der Weiterver-
breitung dienten. In den Gesetzesmaterialien werde Bezug
auf die Volkswohlfahrt genommen, auf den Schutz gegen Ge-
fahren fiir das allgemeine Wohl sowie auf ,unser Volk und
unseren Staat"™, die vor eine Schadigung zu bewahren sei-
en. Der Verfassungsgerichtshof fithre in VvV 428/2020 aus,
dass das Epidemiegesetz 1950 der Beka@mpfung und der Ver-
hinderung der Weiterverbreitung ibertragbarer Krankheiten
diene, und in V 573/2020, dass MaBnahmen wie die Kontakt-
datenerhebung den Schutz der Gesundheit und Funktionsfa-
higkeit der Gesundheitsinfrastruktur bezweckten. Nach An-
dreaus, Praxishandbuch Gesundheitsrecht [2015] 525, sei
die ,Verhinderung der Ansteckung einer groReren Zahl an
Personen™ [..] ,vorrangiger Schutzzweck des Epidemiegeset-
zes™

Auch aus dem Untersuchungsbericht kdénne ein schuld-
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haftes Verhalten von Organen des Bundes nicht abgeleitet
werden. Der Bericht stelle fest, dass von Seiten der
Wirtschaft kein Druck ausgelibt worden sei, um Einfluss
auf Entscheidungen zu nehmen; dass die Entscheidungen des
LH nachvollziehbar gewesen seien; dass eine gewisse Sys-
tematik der jeweils involvierten Behdrden zu mdglichst
gezieltem und sukzessivem Vorgehen vorgelegen sei und
dass die Sequenzierung der MaBnahmen aus der wirtschaft-
lichen Entscheidungsperspektive als insgesamt angemessen
betrachtet werden konnten; Tirol sei bei den Ersten gewe-
sen, die in Mitteleuropa die Skigebiete geschlossen hat-
ten; die Vorgehensweise bis 8.3.2020 sei in epidemiologi-
scher Hinsicht als richtig einzuschéatzen; samtliche Be-
horden auf jeder Ebene hatten oft unter groRem Zeitdruck
in einer beispiellosen Krisensituation ein groRes Ar-
beitspensum zu bewdltigen gehabt.

Eine Warnpflicht sei im Epidemiegesetz nicht nor-
miert. Dieses enthalte keine Rechtsgrundlage fiir die Er-
stattung von Reisewarnungen an die Allgemeinheit oder an
Einzelpersonen.

Die Kla&gerin habe nachzuweisen, dass sie sich in
Ischgl infiziert habe, k&nne aber nicht ausschlieBen,
dass sie sich vor der Reise oder nach der Abreise aus
Ischgl angesteckt habe. Damit sei der Anscheinsbeweis
nicht erbracht. Zudem habe die Klagerin nachzuweisen,
welche behauptete pflichtwidrige Unterlassung fur die
konkrete Infektion ursdchlich gewesen sein solle.

Die Fragen nach § 184 ZPO dienten nicht den in die-
ser Bestimmung erwdahnten Zwecken, sondern dazu, das Be-
weisverfahren vorzuziehen. Die Beklagte spreche sich man-
gels Relevanz gegen die Vorlage der begehrten Urkunden

aus. Ein besonderes Rechtsschutzinteresse fir eine Be-
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weissicherung liege nicht vor; ein allfalliger Funktions-
wechsel oder allfallige Erinnerungsliicken begriindeten
keine Beweiserschwerung oder Beweisvereitelung nach § 384
ZPO.

MRK und GRC richteten sich an den Gesetzgeber, flr
den eine Amtshaftung nach AHG nicht vorgesehen sei. Zudem
sel ein VerstoB der Osterreichischen Behdrden gegen MRK

und GRC nicht 1im Ansatz erkennbar.

Zum widerstreitenden Parteienvorbringen wurde Beweis
zugelassen und aufgenommen durchechnung Beilage ./A3,
Reportage vom 26.4.2020 Beilage ./B, Artikel vom
25.2.2020 Beilage ./C, vom 22.5.2020 Beilage ./D, vom
7.6.2020 Beilage ./E, Behordliche Vorgangsweise bei SARS-
CoV-2 Kontaktpersonen: Kontaktpersonennachverfolgung
(Stand: 5.3.2020) Beilage ./F, Erlass vom 28.2.2020 Bei-
lage ./G, Reportage vom 22.6.2020 Beilage ./H, Pressemel-
dung vom 5.3.2020 Beilage ./I, Artikel vom 17.3.2020 Bei-
lage ./J, dietiwag tagebuch Beilage ./K, Spatfolgen: Was
machen Corona und COVID-19 mit dem Korper? Beilage ./L,
Studie: Apreés-ski Beilage ./M, Pressemitteilung 27.5.2020
Beilage ./N, Artikel vom 27.5.2020 Beilage ./0O, Presse-
mitteilung AGES vom 21.4.2020 Beilage ./P, main topic
Beilage ./Q, Bericht der Unabhdngigen Expertenkommission
Beilage ./R, Der Tiroler Tourismus, Zahlen, Daten und
Fakten 2019 Beilage ./S, Wirtschaftliche Bedeutung des
Tourismus Beilage ./T, Tourismus in Tirol Beilage ./U,
Folgeschdden bei leichtem Krankheitsverlauf Beilage ./V,
Anordnung der Absonderung Beilage ./W, Konvolut von Rech-
nungen Beilage ./X, Mailverkehr Juli 2020 Beilage ./Y,
Artikel vom 9.4.2020 Beilage ./Z, Anfragebeantwortung

Bundesminister Anschober vom 18.6.2020 Beilage ./AA, An-
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fragebeantwortung Bundesminister Nehammer vom 26.8.2020
Beilage ./AB, Aufforderungsschreiben Kdlberer & Tittel
Beilage ./AC, Antwortschreiben Beilage ./AD, Aufforde-
rungsschreiben VSV Beilage ./AE, Antwortschreiben
8.7.2020 Beilage ./AF, Offener Brief Beilage ./AG, Pres-
seaussendung 8.3.2020 Beilage./AI, Auswertung 24.5.2020
Beilage ./AJ, Die genomische Epidemiologie Beilage ./AK,
Artikel 24.11.2020 Beilage ./AL, Artikel 27.11.2020 Bei-
lage ./AM, original article Beilage ./AN, Ischgl-Studie
Beilage ./AO, Artikel 4.3.2021 Beilage ./AP, Artikel
24.2.2020 Beilage ./AQ, Artikel 23.2.2020 Beilage ./AR,
6.3.2021 Beilage ./AS, worldometers.info Beilagen ./AT
bis ./AV, Mail ohne Datum Beilage ./AW, Mails Dienstag
3.3. Beilage ./AX, Mail 5.3.2020 Beilage ./AY, Mailver-
kehr 3. - 5.3. Beilagen ./AZ und ./BA, Mails 5.3. Beilage
./BB, islandic communication to the European contact
points Beilage ./BC, Mail 24.4.2020 Beilage ./BD, Mails
5.3. Beilage ./BE, Protokoll 5.3.2020 Beilage ./BF, be-
hoérdliche Vorgangsweise Beilage ./BG, Mail 5.3.

Beilage ./BH, Mails 5.3. Beilage ./BI, Mails 5.3. mit
Schreiben Kopenhagen 4.3. Beilage ./BJ, Mails 6.3. Beila-
ge ./BK, Mails 8. und 9.3. Beilage ./BL, Mitteilung
27.4.2020 Beilage ./BM, Artikel 6.5.2020 Beilage ./BN,
Mails 5.3.2020 Beilage ./BO, Aktenvermerk vom 5.3.2020
Beilage ./BP, Mails 5.3.2020 Beilagen ./BQ bis ./BT,
Whatsapp-Nachricht Beilage ./BU, Mails vom 5.3.2020 Bei-
lagen ./BV und ./BW, Befragung Allerberger Beilage ./BX,
Mails vom 5.3.2020 Beilagen ./BY bis ./CB, Korrektur-Hin-
weis APA-Meldung Beilage ./CC, Befragung 22.6.2020 Beila-
ge ./CD, Liste islédndischer COVID-19-F&dlle Beilage ./CE,
Protokoll 6.3.2020 Beilage ./CF, Mails vom 6. und 7.3.

Beilage ./CG, Artikel 6.3.2020 Beilage ./CH, Whatsapp-
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Nachrichten Beilage ./CI, Artikel 14.10. Beilage ./CJ,
Mail 6.3.2020 Beilage ./CK, Mails 6.3. Beilage ./CL,
Mails 5. und 6.3.2020 Beilage ./CM, Mails 6. und 8.3.2020
Beilage ./CN, Protokoll 29.7.2020 Seite 554 bis 562 Bei-
lage ./CO, Aktenvermerk 8.3.2020 Beilage ./CP, Mails 7.
und 8.3.2020 Beilage ./CQ, Mails 7.3.2020 Beilage ./CR,
Mails 8.3.2020 Beilage ./CS, 6. und 8.3. Beilagen ./CT
und ./CU, Mails 8.3.2020 Beilage ./CV, Protokoll
29.7.2020 Seiten 554 bis 558 Beilage ./CX, Bescheid Bei-
lage ./CY, Mails 6.3. Beilage ./CZ, Protokoll Seiten 213
bis 218 und 496 sowie 501 Beilage ./DA, Whatsapp-Nach-
richt Beilage ./DB, Mails 8.3. Beilagen ./DC und ./DD,
Rechtsgutachten Fister Beilage ./DE, Epidemiologischer
Steckbrief 18.3.2021 Beilage ./DF, Zeugenliste

Beilage ./DG, Artikel 31.7.2021 Beilage ./DH, Schreiben
VSV Beilage ./DJ, Studie 6.4.2021 Beilage ./DK, Erklé&drung
WHO 31.1.2020 Beilage ./1, InformationsmaBnahmen - Tirol-
Werbung Beilage ./2, Kommunikation Land Tirol - Abteilung
Offentlichkeitsarbeit Beilage ./3, Erlass BMSGPK: Behdrd-
liche Vorgehensweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen: Kon-
taktpersonenverfolgung Beilage ./4, Erlass BMSGPK: Voll-
zug des Epidemiegesetzes, Sicherstellung der einheitli-
chen Vorgehensweise Beilage ./5, Bericht der Unabhangigen
Expertenkommission Beilage ./6, EWRS-Meldung 5.3.2020
Beilage ./7, Zusammenstellung Korrespondenz zur islandi-
schen EWRS-Meldung Beilage ./8, Aktenvermerk 5.3.2020
Beilage ./9, 8.3.2020 Beilage ./10, Lagedarstellung Bei-
lage ./11, Bescheid 9.3.2020 Beilage ./12, Verordnung
10.3.2020 Beilage ./13, 11.3.2020 Beilage ./14, Verord-
nung 12.3.2020 Beilage ./15, Verordnung Alle Gemeinden
des Bezirks Landeck 13.3.2020 Beilage ./16, Verordnung

Gemeinden im Paznauntal und St. Anton a. A. Beilage ./17.
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Demnach steht fest:

Am 30.1.2020crkliarte der Generaldirektor der WHO
den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus zu einer gesund-
heitlichen Notlage von internationaler Tragweite. Dadurch
unterstrich die WHO die dringende Notwendigkeit, die in-
ternationalen Anstrengungen zur genaueren Untersuchung
und flir ein besseres Verstandnis des neuartigen Corona-
Virus zu koordinieren, die Bedrohung in den betroffenen
Landern zu minimieren und das Risiko einer weiteren in-
ternationalen Ausbreitung zu verringern (Beil./1l).

Der erste dokumentierte Fall einer Erkrankung am Co-
ronavirus in Osterreich war eine Person, die zwischen 20.
und 22.1.2020 in Deutschland von einem Chinesen ange-
steckt worden war und sich von 24. bis 26.1.2020 in
Kihtai in Tirol aufgehalten hatte (Beil./Q Seite 2).

Am 25.2.2020 wurden zwei aus Italien gekommene Per-
sonen als mit dem Corona-Virus Infizierte in Innsbruck
diagnostiziert (Beil./Q Seite 2).

Mehr als 20 Partner (Ministerien, Bundeslander und
Einsatzorganisationen) vernetzten sich taglich vormittags
im Rahmen des SKKM-Koordinationsausschusses (Beil./AB
Seite 2).

Man wusste noch nicht, dass das Virus schon im No-
vember oder Oktober 2019 in Italien angekommen gewesen
war und sich dort vor allem im Norden unbemerkt rasend
schnell ausgebreitet hatte (Beil./AS Seite 3).

Am 27.2.2020 wurden die ersten drei Infektionen in
Wien entdeckt, aus denen letztlich zwei Cluster (6 und 61
Falle) resultierten (Beil./Q Seite 2).

Mit Erlass vom 28.2.2020 GZ 2020-0.143.421 regelte

das BMSGPK - unter Hinweis auf den Erlass vom selben Tag


iMac2
Hervorheben
Es fehlt die Feststellung, dass diese Personen sofort isoliert wurden und das Hotel gesperrt wurde, um alle Kontaktpersonen nach zu verfolgen, d.h zu dokumentieren und zu befragen. 56 Hotelgäste und 8 Installateure sowie 9 Personen aus dem Umfeld wurden befragt. Da hat die Sanitätsdirektion in Tirol richtig reagiert.

iMac2
Hervorheben
Es fehlt die Feststellung, dass über diese Sitzungen im SKKM keine offiziellen Protokolle verfasst wurden. Daher wäre es nötig gewesen, die beantragten Zeugen zu hören.

iMac2
Hervorheben
Was man wann wusste hätte man die Zeugen befragen müssen.
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GZ 2020-0.138.290 zum Vorliegen eines Verdachtsfalles und
zum Kontaktpersonen-Management (Beilage ./BG) - das Vor-
gehen bei einem Verdachtsfall wie folgt:

»1) Wie ist bei einem Verdachtsfall vorzugehen?

Die Bezirksverwaltungsbehdrde hat iiber jede Anzeige sowie iiber jeden
Verdacht des Vorliegens einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Vi-
rus die zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle er-
forderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten (§ 5 EpiG).
Der Krankheitsverdadchtige ist nach Personen mit d&hnlichem Erkran-
kungsbild in dessen Umfeld (i.e. aktive Suche nach Quellen-, Ko-,
Folgefall falls diese noch nicht gemeldet) zu befragen. Dariiber hin-
aus ist der Verdachtsfall nach Kontaktpersonen (inkludiert Haushalts-
mitglieder sowie Kontaktpersonen im beruflichen und privaten Umfeld,
in der Kinderbetreuungsstdtte, Schule oder anderen Gemeinschaftsein-
richtung) zu befragen. Die identifizierten Kontaktpersonen sind zu
dokumentieren, entsprechend ihrer Risikoklasse zu qualifizieren und
gegebenenfalls einer Testung oder Absonderung zuzufithren.

2) Welche Personen sind im Rahmen von behdérdlichen Umgebungsuntersu-
chungen zu testen:

Ein Test ist bei jeder Person durchzufiihren, die die vollstadndigen
Voraussetzungen fiir einen Krankheitsverdacht erfiillt. Die aktuell
giltigen Voraussetzungen sind auf der Webseite des Gesundheitsminis-
teriums abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Defini-
tionen &ndern konnen, weshalb es wichtig ist, sicherzustellen, dass
mit der jeweils giltigen Falldefinition gearbeitet wird. Dariber hin-
aus sind Testungen auch bei stationdr aufgenommenen Personen mit vi-
raler Pneumonie oder einer schweren respiratorischen Erkrankung in
Erwadgung zu ziehen (siehe die Vorgaben der ECDC). Eine Testung ist
auch bei Haufung mehrerer Falle von viralen Pneumonien unklarer Gene-
se in Erwdgung zu ziehen. Asymptomatische Personen sind daher in die-
sem Rahmen nicht zu testen. Ein negatives Testergebnis schlielt eine

Infektion nicht aus. Die Anordnung zur Durchfiihrung einer Testung hat
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durch die zustdndige Bezirksverwaltungsbehdrde (Gesundheitsamt) zu
erfolgen.

3) Welche Personen sind abzusondern?

Liegt ein positives Testergebnis vor, ist die Person durch Bescheid
der Ortlichen zustandigen Bezirksverwaltungsbehdrde (Gesundheitsamt)
fiir die Dauer der Erkrankung abzusondern. Im Hinblick auf die Abson-
derung Ansteckungsverddchtiger ist anhand der jeweiligen auf der Web-
seite des Sozialministeriums detailliert dargestellten Kategorien
vorzugehen. Kontaktpersonen der Kategorie I sind in jedem Fall fiir
einen Zeitraum von 14 Tagen ab mdéglicher Ansteckung abzusondern. Kon-
taktpersonen der Kategorie II sind lediglich nach einer von der Be-
zirksverwaltungsbehdrde vorzunehmenden Beurteilung im Einzelfall fur
diesen Zeitraum Verkehrs zu beschranken.

4) Wo ist die Absonderung durchzufithren?

Die Absonderung von Erkrankten kann entweder in der Krankenanstalt -
bei schweren Verldufen - oder auch im hduslichen Umfeld - bei milde-
ren Verldufen - angeordnet werden. Bei Krankheitsverddchtigen ist in
erster Linie eine hdusliche Quarantdne anzuordnen. Abgesonderte Per-
sonen haben die Quarantdnestation oder Wohnung unter keinen Umstanden
zu verlassen und jeden Sozialkontakt zu vermeiden. Ein Abweichen von
diesen Vorgaben kann erfolgen, wenn dies von einer Bezirksverwal-
tungsbehdrde oder von einem Land in begriindeten Fa&llen an das BMSGPK
herangetragen wird und dessen Zustimmung findet.

5) Eintragungen in das Register anzeigepflichtiger Krankheiten (EMS):
Nach § 4 Abs 3 des EpiG ist der Verdachtsfall mittels Meldeformulars
in das EMS mit folgenden Daten einzupflegen: Gemdl Daten der Arztmel-
dung und den von der Bezirksverwaltungsbehdrde erhobenen Daten, wie
Reiseanamnese, Land der Infektion, vermutete Infektionsquelle, Beruf
und Beschaftigungsort, gegebenenfalls Besuch von Gemeinschaftsein-
richtungen, Eintragungen im Zusammenhang mit Erkrankungen an Covid-19
oder Infektionen mit SARS-CoV-2 sind unverziiglich und ohne Zeitver-

zug, spatestens jedoch binnen 24 Stunden in das EMS einzutragen.
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6) Informationsaustausch:

Dariiber hinaus sind das BMSGPK, soweit eingerichtet, die Stdbe der
Landesregierungen sowie der im BMI eingerichtete SKKM-Koordinierungs-
stab iber positiv bestdtigte Testungen unverziglich und ohne Zeitver-
zug durch die LandessanitdtsdirektorInnen zu informieren.

7) Klargestellt wird, dass die MaBnahmen der Bezirksverwaltungsbehdr-
den flir alle Settings gelten.

Allfallig erganzende Anordnungen sind durch die jeweils zustandigen
Behorden festzulegen, z.B. flir Schulen durch das Bundesministerium
fir Bildung, Wissenschaft und Forschung, fir Kindergarten durch die
Lander.

8) Mitwirkung der Sicherheitsbehdérden bzw. Organe des &6ffentlichen
Sicherheitsdienstes

Im Zusammenhang mit der Vollziehung des EpiG wird besonders darauf
hingewiesen, dass die Organe des Offentlichen Sicherheitsdienstes ge-
maB § 28a EpiG die Gesundheitsbehorden iber deren Ersuchen zu unter-
stiitzen haben. Speziell handelt es sich um Unterstiitzung bei folgen-
den Aufgaben bzw. MaBnahmen:

§ 5 Erhebungen iiber das Auftreten einer Krankheit

§ 6 Einleitung von Vorkehrungen bei Auftreten anzeigepflichtiger
Krankheiten

§ 7 Absonderung Kranker

§ 15 MaBnahmen gegen das Zusammenstromen groRerer Menschenmengen

§ 17 Uberwachung bestimmter Personen

§ 22 Raumung von Wohnungen

§ 24 Verkehrsbeschrankungen fir die Bewohner bestimmter Ortschaften
Auf die Verpflichtung gemal § 28a Abs 2 EpiG (SchutzmaBnahmen fiir Or-
gane des Offentlichen Sicherheitsdienstes) wird besonders hingewie-
sen.

9) Es wird gebeten, diesen Erlass an die mit der Vollziehung des EpiG
betrauten Behdrden im jeweiligen Vollzugsbereich weiterzuleiten und

dessen Einhaltung zu iberwachen.
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Beigefiigtes Dokument ist Teil des Erlasses (Beil./G = 5).

Man ging davon aus, in Innenraumen bestehe Anste-
ckungsgefahr bei unter 1 m Abstand, lautem Reden und 15
Minuten Dauer (Beil./BX Seite 5 unten).

Am Sonntag, dem 1.3.2020gab es in Tirol 215 Ver-
dachtsfdlle, davon (vgl Beil./DA Seiten 213 und 214) 15
offen, und 2 positiv Getestete. Auf den Bezirk Landeck
entfielen davon 4 Verdachtsfalle (0 offen, 0 positiv:
Beil./11). Dass an diesem Tag in Island 15 Ischgl-Ur-
laubsrickkehrer Corona-positiv getestet worden wéaren,
steht nicht fest.

Im EWRS berichtete Island am 1.3.2020, es betrachte
ganz Italien als Hochrisikogebiet, weil in den letzten 48
Stunden drei Falle diagnostiziert worden seien, die alle
einen Bezug zu Norditalien hatten (Beil./BC).

am Dienstag, dem 3.3.2020 berichtete Island von zu-
satzlichen 13 Fallen einer COVID-19 Infektion, sodass
nunmehr insgesamt 16 vorlagen; 8 Personen seien am 2.3.
und 5 Personen am 3.3. diagnostziert worden. Das Alter
liege zwischen 45 und 61, alle hatten milde Symptome und
befdnden sich in Heimisolation. Etwa 300 Kontakte befan-
den sich in Heimquarantédne. Alle Infektionen stammten aus
Skigebieten in Norditalien und/oder Osterreich. 9 Perso-
nen seien in Trentino, Italien, Schi gefahren, 3 in Os-
terreich, 4 in Osterreich/Trentino, Italien (Beil./BC).

Dass am 3. und 4.3.2020 ,einige EU-Mitgliedstaaten
das BMSGPK iUber Covid-19 infizierte Urlaubsriickkehrer aus
Ischgl informiert™ hatten, trifft nicht zu.

Am 3.3.2020 um 20.26 Uhr mailte eine islandische
Reiseleiterin einem Hotel in Ischgl, dass an diesem Tag
bei zwei Reisenden - Zimmer 6 - am Tag nach der Heimkehr

das Coronavirus bestatigt worden sei; beide seien iso-


iMac2
Hervorheben
Ist formal richtig, weil Island kein EU-Mitgliedsstaat ist. 


Hinterlegt am 01.12.2021 - 13:18

_41_

liert, hatten all die Symptome, aber es gehe ihnen halb-
wegs gut; die Symptome hatten am Tag nach der Ankunft in
Island eingesetzt; ein anderer Isladnder aus einem anderen
Hotel sei ebenfalls krank, die Reiseleiterin kenne seinen
Namen nicht, er sei nicht in ihrer Gruppe gewesen. Sei-
tens des Hotels wurde um 21.01 Uhr nachgefragt, ob das
Coronavirus sicher 1 Tag oder mehr nach dem Verlassen
Ischgls aufgetreten sei, weil die Gefahr der Ansteckung
von 1 Tag vor Ausbruch der Symptome bis 2 Tage nach Been-
digung bestehe. Die Reiseleiterin antwortete um 22.33
Uhr, sie hatten das Flugzeug von Miinchen am Samstag ge-
nommen und seien am Sonntag von der Fluglinie in Kenntnis
gesetzt worden, dass sich eine infizierte Person im Flug-
zeug befunden habe (er sei nicht in ihrer Gruppe gewesen
und sie wliirden ihn nicht kennen), dieser Mann sei von ei-
nem Skigebiet in Italien gekommen; die zwel Reisenden
seien am Montag krank gewesen, daraufhin habe man einen
Abstrich genommen und die Infektion sei heute bestatigt
worden; als die Reiseleiterin am Samstag mit ihnen am
Flughafen Minchen gewesen sei, waren sie in Ordnung gewe-
sen, nicht krank (Seiten 6 f der Beil./8; wvgl auch
Beil./AW und ./AX). Die Information, die Symptome hatten
am Tag nach der Ankunft in Island eingesetzt (Ankunft
Samstag, 29.2., Symptombeginn Sonntag, 1.3.2020), schien
somit dahin korrigiert, dass die zwei Reisenden erst am
Montag, dem 2.3.2020 krank gewesen seien, dem zweiten Tag
nach der Abreise.

Am Mittwoch, dem 4.3.2020 um 23.43 Uhr, mailte die
Reiseleiterin einem anderen Hotel in Ischgl, sie - Zimmer
104 - seien nun bestatigt mit dem Coronavirus, das habe
gestern ein Epidemiologe in Island bestatigt, sie seien

beide isoliert, die Symptome hatten am Montag [dem
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2.3.2020] eingesetzt, die Tochter - Zimmer 105 - sei nun
auch an diesem Abend positiv bestatigt worden. Auch Géaste
im [zuerst angemailten] Hotel seien bestatigt, die Reise-
leiterin habe das Hotel verstandigt, diese Gaste seien
einen Tag nach der Heimkehr krank geworden, am Sonntag
[1.3.2020]. Sie wissten nicht, wo sie sich infiziert hat-
ten, aber sie wlssten, dass eine infizierte Person im
Flugzeug am Heimweg gewesen sei; der Mann sei Skifahren
in Italien gewesen (Seite 8 Beil./8; vgl Beil./AY, ./AZ
und ./BA).

Dass im BMSGPK Meldungen nicht unverziglich behan-
delt und nicht an die zustandigen Behorden in Tirol wei-
tergeleitet worden waren, kann nicht festgestellt werden.
Die am 4.3.2020 um 23.55 Uhr im Rahmen des EWRS erstatte-
te Meldung lber zwei Covid-19 Cluster in Island, die
ihren Ursprung in Norditalien und Osterreich hatten -
seit dem 28. Februar habe man diagnostiziert: 1) 18 Is-
lander aus Skigebieten in Italien, alle mit milden Sym-
ptomen, 2) 8 Islander aus dem Skigebiet Ischgl, alle mit
milden Symptomen; man erwarte weitere Falle in den nachs-
ten Tagen -, wurde am Donnerstag, dem 5.3.2020schon um
0.32 Uhr zum Betreff "Cluster Ischgl/EWRS" vom BMSGPK
nach Tirol gesendet und dort um 7.26 weitergeleitet. Um
8.02 Uhr mailte Tirol zurilick, ob man da nicht mehr Infos
haben kénne, wann und wie lange seien die Personen in
Ischgl gewesen, wo seien sie in Ischgl gewesen, mit wem
hatten sie Kontakt tber 15 Minuten in Ischgl gehabt, wie
lange, welche Hotels seien involviert, was sei ihre Expo-
sition zuvor (seien sie eventuell zuvor in Italien gewe-
sen), was hatten sie gemacht; um 9.53 Uhr: ,Bitte alle
Infos zu den Fligen senden, ab wann waren die Personen

krank, welche Flugzeit, welche Fluglinie, welche Sitz-
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platze und Namen usw., welche Exposition lag noch vor,
kamen sie aus Italien, woher sind sie gekommen, wo waren
sie untergebracht, usw. gibt es Personen namhaft, mit de-
nen sie Kontakte hatten langer als 15 min“; um 14.58:
,Lasst sich die Sache irgendwie beschleunigen?% (Seite 5
Beil./B, Beil./7, Seiten 1 bis 3 Beil./8; siehe auch
Beil./BD und ./BE).

Um 10.00 Uhr berichtete der Vertreter der Landessa-
nitdtsdirektion bei der Stabssitzung der Landeseinsatz-
leitung, man warte noch auf Informationen aus dem Minis-
terium; es sei nicht klar, wo die angeblich nach ihrem
Urlaub positiv getesteten Gadste genau gewesen seien (Be-
wegungsprofil), selbst ob sie wirklich positiv getestet
worden seien, konne nicht mit Sicherheit gesagt werden;
um MaRBnahmen zu setzen, bedirfe es dieser Informationen
(Beil./BF Seite 2).

Das Justiziariat des Amts der Tiroler Landesregie-
rung vertrat die Ansicht, dem Wortlaut des EpiG sei nicht
klar zu entnehmen, ob die Anzeigepflicht auch dann beste-
he, wenn sich eine Person zwar im Inland aufgehalten
habe, der Erkrankungs- oder Verdachtsfall aber erst im
Ausland festgestellt werde und eine grundsatzlich anzei-
gepflichtige Person im Inland nachtraglich davon Kenntnis
erhalte; in den Materialien seien zu dieser Frage keine
Erlauterungen enthalten; im Erlass bestiinden fir solche
Sonderfalle keine gesonderten Regelungen (Beil./BM).

Um 10.20 Uhr langte ein Mail eines Gastes beim Tou-
rismusverband (TVB) Ischgl ein mit verlinktem Zeitungsbe-
richt aus Island, demzufolge eine Urlaubergruppe von 8
Personen nach dem Aufenthalt in Ischgl positiv auf das
Coronavirus getestet worden sei (Beil./BP). Der TVB er-

suchte die islandische Journalistin um Hintergrundinfos;
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man wollte mdéglichst schnell und diskret recherchieren
und fand heraus, dass acht der 26 Islander, bei denen
jetzt das Coronavirus diagnostiziert worden sei, in
Ischgl Ski und am Sonntag ,mit dem Motor von Icelandair
in Minchen nach Hause zurick“™ gefahren seien, zwei Grup-
pen, zur gleichen Zeit in verschiedenen Hotels mit eini-
gen Restaurants, die die Gruppen miteinander verbinden
wiirden (Beil./BO).

Am spaten Vormittag des 5.3. teilte das islandische
Gesundheitsministerium dem TVB telefonisch mit, eine Ur-
laubergruppe von 8 Personen sei nach vorherigem Aufent-
halt in Ischgl positiv auf das Coronavirus getestet wor-
den. Der TVB informierte die Polizei, die den Einsatzstab
der LPD Tirol, den Bezirkspostenkommandanten von Landeck
und den Bezirkshauptmann als Gesundheitsbehdrde verstan-
digte. Die BH Landeck forderte von Touristikern, Blurger-
meister und Polizeil eine Liste aller Urlauber in der Zeit
vom 10.2. bis 28.2. mit Namen und Adresse (Telefonnum-
mer), An- und Abreiseart sowie Dauer des Aufenthalts in
Ischgl an. Der TVB mittelte Uber das elektronische Melde-
register die Hotels aus, welche im angegebenen Zeitraum
isladndische Staatsangehdrige beherbergt hatten. Die wvom
Bezirkshauptmann veranlasste Erhebung aller Gastedaten
von islandischen Staatsangehdérigen vom 10.2.2020 bis
5.3.2020 samt Anreiseart und Dauer ergab, dass 14 Hotels
islandische Gaste beherbergt hatten. Um einer moglichen
Panik vorzubeugen, kontaktierte der TVB die Hoteleigenti-
mer, bevor die Polizei die Meldedaten einsammelte (Seite
4 Beil./8, Beil./9, Beil./BP).

Im Leserforum standard.at wurde auf islandische Zei-
tungsberichte verwiesen mit der Frage ,Warum berichten

unsere Medien nicht dartber???“. Die Abteilung Offent-
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lichkeitsarbeit des Amts der Tiroler Landesregierung be-
reitete eine Stellungnahme vor. Der TVB wollte aktuell
nichts kommunizieren und verwies Medienanfragen an das
Land, das noch keine Presseaussendung mache, da noch
nicht alle Details geklart seien (Beil./BQ bis ./BS, ./BU
und ./BV, ./BY, ./CA).

Am 5.3. um 15.00 Uhr erhielt die Behdrde die Mails
der Reiseleiterin an die beiden Hotels vom 3. und
4.3.2020, wonach sich am Heimflug eine aus Italien kom-
mende Person befunden hatte, die infiziert gewesen sei.
Um Personendaten ausfindig zu machen, mailte die Behorde
die Reiseleiterin an, die jedoch nicht reagierte (Seiten
5 ff Beil./8, Seite 2 Beil./9, Seite 2 Beil./BP).

Der Bezirkshauptmann leitete ein Mail der Reiselei-
terin weiter mit dem Hinweis, die zwei infizierten Perso-
nen gaben an, im Flugzeug von Minchen nach Island infi-
ziert worden zu sein; das ware fir eine allfallige Pres-
seaussendung der Abteilung Offentlichkeitsarbeit wichtig;
damit hdtte man Ischgl vorerst aus dem Schussfeld; die
Liste der Ga&ste habe der Bezirkshauptmann noch nicht; wvor
einer Presseaussendung solle er dariiber schauen kdnnen
tber Bitte des TVB Ischgl (Beil./BB und ./BP).

Am 5.3. um 15.58 Uhr mailte das BMSGPK nach Tirol:
"hier die erste Info aus Island, etwas konfus aber Hotel-
namen, Aufenthaltszeit, Symptombeginn:

,Dear colleagues, we have a total of 14 cases with travel
history to Ischgl via Minich:

Arrival 21.2. return 1.3. via Minchen - 2 cases. 1 sym-
ptom onset 26.2. Hotel R, second 3.3.

Hotel Gr Arrival 22.2. 12 cases - all return via Miunchen,
see dates of return below

3 Hotel GM - return to Iceland 29.2. 1 case onset 29.2.,
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others 2.3. and 3.3.

7 Hotel N - return to Island 29.2. All symptom onset 2.-
3.3.

1 Hotel GV - return to Iceland 29.2. Symptom onset 3.3.

1 Hotel Gr - return to Iceland 1.3., symptom onset 3.3.
In some cases transmission between these individuals can-
not be excluded, that is for persons travelling together,
however, the contact tracing team reports that these in-
dividuals where not travelling as a group and there was
no specific contact between the families while in Ischgl.
We have additional positive samples today, but as yet we
do not have the results of the contact tracing inter-
views. If any are related to travel to Austria we will
let you know on this thread again‘" (Beil./BH und Seite 9
Beil./8). Das Mail wurde um 16.13 Uhr an die BH Landeck
weitergeleitet (Beil./BI) und von dieser in der Folge an
die Polizeiinspektion (PI) Ischgl mit der Anordnung, die
Géstedaten der 5 Hotels an die BH zu ilUbermitteln. Die Po-
lizei holte die Daten ein, erfasste sie in einer Excel-
Liste und brachte in Erfahrung, dass die Zuordnung, wel-
che Gaste mit dem Bus und welche mit dem Taxi vom Flug-
haften nach Ischgl angereist waren, nicht moglich sei.
Die erhobenen Daten wurden mit den Patientendaten des
ortsansadssigen Arztes verglichen, von den 90 Personen wa-
ren lediglich 2 in arztlicher Behandlung gestanden, dies
nicht mit Bezug zum Corona-Virus, sondern nach einem Un-
fall und wegen Lagerschwindels. Der Arzt erhob bei den
beiden Personen, die in seiner Behandlung gestanden wa-
ren, dass sie keine Corona-Symptome aufwiesen und nicht
getestet worden seien. Die Excel-Liste der Gastedaten
wurde um 19.26 Uhr dem zustandigen Amtsarzt Ubermittelt

(Beil./9 und ./BP).
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Am 5.3. um 16.32 Uhr hatte der TVB St. Anton am Arl-
berg in einem Infogramm vom dritten bestatigten Fall ei-
ner Coronavirus-Erkrankung in Tirol berichtet, einem 22-
jahrigen norwegischen Studenten, der Ende Februar in Bo-
logna und Mailand gewesen sei und sich in einer Ferien-
wohnung in Pettneu aufgehalten habe; das Paar aus Italien
hingegen, bei dem kiirzlich das Coronavirus nachgewiesen
worden sei, sei heute schon wieder aus der Klinik entlas-
sen worden, sie hatten die Infektion problemlos iberstan-
den. Daraufhin kam aus dem Biro des Bezirkshauptmanns
folgendes Mail: ,Wir versuchen, den Ball flach zu halten
(es wurde nur berichtet im Tiroler Oberland, Bezirk Lan-—
deck) und die Tirol Werbung schreibt Untenstehendes (mit
Namen der Gemeinde) an alle TVB in Tirol, diese schreiben
wieder samtliche Beherbergungsbetriebe an! Die Aufregung
in Pettneu ist laut Blrgermeister entsprechend grob.
Sollte die Tirol Werbung nicht nur den Text der Abteilung
Offentlichkeitsarbeit iibernehmen? Ist das im Sinne der
Landeseinsatzleitung?“ (Beil./BT).

Am 5.3. um 17.14 Uhr duBerte der Biroleiter des LH
in einem Mail an die Abteilung Offentlichkeitsarbeit,
erste Symptome am 26.2. schldssen doch aus, dass sich
diese Personen im Flieger angesteckt hatten (Beil./BZ).
Er bezog sich damit auf die Passage ,Arrival 21.2. return
1.3. via Minchen - 2 cases. 1 symptom onset 26.2. Hotel
RY in der Info aus Island, Ubersah aber, dass die betref-
fende Person aus anderen Grinden Krankheitssymptome ge-
habt haben konnte und sich moéglicherweise erst danach im
Flugzeug oder sonst auf der Reise auch noch mit dem Coro-
navirus angesteckt hatte, also vielleicht ihre ersten
Symptome irrtimlich auf Corona zuriickfihrte. Immerhin

herrschte Winter und eine Influenzawelle (Beil./CO Seite
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558) .

Am 5.3. um 17.41 Uhr war vom AuRenministerium ein an
eine andere Abteilung, an das BMI, an das BMSGPK, an das
Bliro LH Tirol und an die Liste Nordische gerichtetes
Schreiben der Osterreichischen Botschaft Kopenhagen vom
4.3.2020 an andere Stellen weitergeleitet worden, demzu-
folge in Island bisher 34 Personen mit dem COVID-19 Virus
infiziert seien; da mehrere dieser Personen sich offenbar
in Ischgl mit dem Virus infiziert hatten, sei seitens der
islandischen Gesundheitsbehdrde Ischgl als High Risk Area
eingestuft und vor unndtigen Reisen dorthin abgeraten
worden; Personen, die seit 29.2. in Ischgl gewesen seien
und sich in Island aufhielten, werde von den isl&andischen
Behdrden angeraten, als VorsichtsmaBnahme 14 Tage zu Hau-
se zu bleiben [..] Seitens Danemark sei Osterreich als Ge-
biet mit geringem Risiko eingestuft (Beil./BJ).

Am 5.3. um 17.44 Uhr hatte das Amt der Tiroler Lan-
desregierung eine amtliche Pressemitteilung verlautbart,
derzufolge 14 Personen aus Island, die bereits am Wochen-
ende wieder abgereist seien, vergangene Woche ihren Ski-
urlaub im Tiroler Oberland verbracht hatten; nach ihrer
Rickkehr nach Island seien mehrere Personen positiv auf
das Corona-Virus getestet worden; nach ersten Erhebungen
und infolge einer schriftlichen Information von Seiten
eines Betroffenen an den Beherbergungsbetrieb dirfte sich
die Ansteckung erst im Flugzeug bei der Rickreise wvon
Minchen nach Reykjavik ereignet haben. Unter dieser An-
nahme erscheine es aus medizinischer Sicht wenig wahr-
scheinlich, dass es in Tirol zu Ansteckungen gekommen
sei, so der Landessanitatsdirektor. Konkret habe sich
beim Riuckflug ein aus dem Italienurlaub kommender und am

Corona-Virus erkrankter Fluggast an Bord befunden, die
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Tluggaste seien von Seiten der Fluglinie dariiber infor-
miert worden. Derzeit fanden weitere behdrdliche Abkla-
rungen statt (Beil./9 und ./I; wvgl auch ./CC).

Am 5.3. um 17.51 mailte die Gesundheitsbehdrde Is-
lands dem TVB Paznaun - Ischgl Informationen iber die 14
isladndischen Falle mit Ischglbezug: die frihesten Ankinf-
te seien am 21.2. gewesen, 2 Personen waren zusammen ge-
reist; einer habe am 26.2. Symptome entwickelt, die ande-
ren nach der Rickkehr nach Island; Ansteckung von der
ersten auf die zweite Person sei mdglich, aber nicht si-
cher, weil die Inkubationszeit bei dieser Krankheit so
unterschiedlich sei; die restlichen Falle seien am 22.2.
angekommen und h&tten am Tag der Rickkehr nach Island
Symptome entwickelt oder innerhalb von 3 Tagen nach der
Rickkehr. Alle seien idber Minchen zurickgekehrt. Sie sei-
en nicht in einer einzigen Gruppe gewesen (Beil./CB).

Aktuell wird davon ausgegangen, dass bei 31 im Fe-
bruar/Marz 2020 nach Island zuriickgekehrten Islandern die
Erkrankung mit Covid-19 auftrat, und zwar bei 1 am 26.2.,
bei 1 am 29.2., bei 1 am 1.3., bei 8 am 2.3., bei 7 am
3.3., bei 1 am 4.3., bei 3 am 5.3., bei 1 am 6.3., bei 2
am 7.3., bei 1 am 8.3., bei 2 am 9.3., bei 2 am 10.3 und
bei 1 am 12.3. (Beil./CE).

Die Kl&dgerin kam am 5.3.2020 nach Ischgl (Beil./A).

Die Pandemie als solche hinderte sie weder am Reisen
Richtung Italien in den ,weithin berihmten Skizirkus mit
zehntausend Ga&sten™ aus unterschiedlichen Ladndern noch an
einem Besuch unter anderem im Kitzloch, obwohl die Pres-—
semitteilung vom 5.3.2020 offen gelassen hatte, ob die
abgereisten Skiurlauber aus Island, die in der Woche
davor ihren Skiurlaub im Tiroler Oberland verbracht hat-

ten und von denen nach ihrer Riuckkehr nach Island mehrere
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Notiz
Das ist jene Presseaussendung, in der die Öffentlichkeit bewusst belogen wurde. Zu diesem Zeitpunkt musste allen Beteiligten klar gewesen sein, dass die Ansteckung im Flugzeug nicht die Ursache der Infektionen gewesen sein konnte.
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Neuerlich fällt die "Hören-Sagen"-These der Flugzeugansteckung in sich zusammen. Was das Gericht - trotz vorliegender Beweismittel - ignoriert ist der Umstand, dass die obgenannte falsche Presseaussendung wegen eines anderen Fehlers sogar noch später korrigiert wurde. Doch auch in der Korrektur wird die falsche Flugzeug-These beibehalten.

iMac2
Hervorheben
Hätte man die Klägerin vernommen, dann hätte diese aussagen können, wie sie wohl reagiert hätte, wenn in den Medien am 5.3.2020 abends berichtet worden wäre, dass sich in Ischgl aufgrund der Rückmeldungen aus Island ein Hot-Spot gebildet hat. Sie wurde nicht befragt und es wurde dazu nichts festgestellt.
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Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden wa-
ren, sich in Tirol angesteckt hatten (auch wenn dies ,un-
ter der Annahme, dass sich die Ansteckung erst im Flug-
zeug bei der Riickreise ereignet habe"™ als ,aus medizini-
scher Sicht wenig wahrscheinlich"“ bezeichnet worden war).
Am 5.3.2020 waren in Tirol von 419 Verdachtsfédllen
27 offen, davon entfielen auf den Bezirk Landeck 7 Ver-
dachtsfalle und 2 offene. Im ganzen Land Tirol war keine
dort aufhaltige aktuell noch Corona-positive Person be-
kannt (Beil./11).
Mit Stand 5.3.2020, 16.00 Uhr, lautete die Definiti-
on von Kontaktpersonengemaﬁ BMSGPK: "Kontaktpersonen (i.e.
Ansteckungsverdachtige) sind Personen mit einem wie unten definierten
Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Fall oder Covid-19-Fall wdhrend der Zeit-
periode der Ansteckungsfédhigkeit (i.e. kontagidser Kontakt): Kontagi-
6sitat beginnt 2 Tage vor Erkrankungsbeginn (i.e. Auftreten der Sym-
ptome) .
1. Kategorie I-Kontaktpersonen sind Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-
Exposition, definiert als
- Haushaltskontakte eines Covid-19-Falls
- Personen, die direkten physischen Kontakt (z.B. Hadnde schiitteln)
mit einem Covid-19-Fall hatten
- Personen, die ungeschiitzten, direkten Kontakt mit infektidsem Se-
kret eines Covid-19-Falls hatten (z.B. Anhusten, Berithren benutzter
Papiertaschentiicher mit bloBen H&nden)
- Personen, die Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem Covid-
19-Fall in einer Entfernung von kleiner gleich 2 m und einer Dauer
von mehr als 15 Minuten hatten
- Personen, die sich in einer geschlossenen Umgebung (z.B. Klassen-
zimmer, Besprechungsraum, Wartezimmer eines Krankenhauses) mit einem
Covid-19-Fall fir 15 Minuten oder lédnger in einer Entfernung von

kleiner gleich 2 m zum Covid-19-Fall aufgehalten haben
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Das ist nun absurd. Wieso hätte die irreführende Presseaussendung des Landes Tirol die Klägerin hindern sollen, das Kitzloch aufzusuchen? Das wurde zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erwähnt und auch die Flugzeugthese und der Hinweis der Landessanitätsdirektion, dass eine Ansteckung von Mensch zu Mensch wenig wahrscheinlich sei, kann doch nicht als "Warnung" aufgefasst werden. Das ist doch klar das Gegenteil davon.
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- Gesundheitspersonal oder andere Personen, die einen Covid-19-Fall
direkt betreut haben oder Laborpersonal, das mit Proben eines Covid-
19-Falls gearbeitet hat, ohne dabei die empfohlene persdnliche
Schutzausriistung zu tragen, oder wenn eine Kontamination trotz per-
so6nlicher Schutzausriistung vermutet wird

- Personen mit folgenden Kontaktarten im Flugzeug:

- Passagiere, die in der selben Reihe wie ein Covid-19-Fall
oder in den zwei Reihen vor oder hinter diesem gesessen sind, unab-
hdngig von der Flugzeit

- Besatzungsmitglieder oder andere Passagiere, sofern eine der
oben angefihrten Kontaktarten zutrifft
Vorgehen fur das Management von Kontaktpersonen der Kategorie I:

- Namentliche Registrierung und Erhebung von Telefonnummer, E-Mail-
adresse, Berufsort, Berufstatigkeit und Wohnverh&ltnissen

- Informationsschreiben an diese Kontaktpersonen tUber Covid-19-Krank-
heitsbild, Krankheitsverl&ufe und Ubertragungsrisiken, Vorgang der
Selbst-Uberwachung des Gesundheitszustandes und Verhalten im Rahmen
der h&uslichen Absonderung

- Behordliche Absonderung: seitens der Bezirksverwaltungsbehdrde ist
ein Absonderungsbescheid zu erlassen! Reduktion der Kontakte zu ande-
ren Personen durch hausliche Absonderung, d.h.

- kein Verlassen der Wohnung

- bei Notwendigkeit einer akuten medizinischen Betreuung (andere als
respiratorische Erkrankung, siehe hierfiir unten), ist telefonisch
1450 oder 144 zu verstédndigen und diese iiber den infektionsepidemio-
logischen Status (,behdrdlich deklarierte Covid-19-Kontaktperson™) zu
informieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklaren; im Fall eines
Krankentransportes in einer Krankenanstalt ist die zustadndige Gesund-
heitsbehdrde zu benachrichtigen (an Wochentagen wadhrend Offnungszei-
ten, am Wochenende durch eine entsprechende Nachmeldung am folgenden
Werktag)

- Selbst-Uberwachung des Gesundheitszustandes bis zum Tag 14 nach dem
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letzten kontagidsen Kontakt via

Zweimal tdgliches Messen der Korpertemperatur

Optional Fihren eines Tagebuchs bezliglich respiratorischer Symptome,
Korpertemperatur, allgemeiner Aktivitdten und gegebenenfalls Kontak-
ten zu weiteren Personen

- Treten innerhalb der 14 Tage nach dem letzten kontagidsen Kontakt
mit einem Covid-19-Fall respiratorische Symptome auf, sind die Krite-
rien eines Verdachtsfalls erfiillt und es ist vorzugehen wie bei einem
Verdachtsfall

Die respiratorisch-symptomatische Kontaktperson (= Verdachtsfall)
hat Uber das Auftreten der Symptome die zustandige Gesundheitsbehorde
sofort zu benachrichtigen (an Wochentagen wihrend der Offnungszeiten,
am Wochenende durch entsprechende Nachmeldung am folgenden Werktag).

Fir die diagnostische Abkl&rung soll die respiratorisch-symptomati-
sche Kontaktperson (= Verdachtsfall) telefonisch 1450 oder 144 ver-
standigen und diese iiber ihren infektionsepidemiologischen Status
(,Covid-19-Verdachtsfall"Y) informieren, um die weitere Vorgehensweise
abzuklaren (dringende Empfehlung: diagnostische Abkl&drung im Rahmen
der hauslichen Absonderung unter strikter Einhaltung der adaquaten
SchutzmaBnahmen, sofern die Situation und der Gesundheitszustand dies
zulassen, ansonsten Transport in eine Krankenanstalt)

Erbringt die virologische Untersuchung keinen Nachweis von SARS-
CoV-2 1ist die h&dusliche Absonderung bzw je nach Diagnose/Gesundheits-
zustand die Isolierung im betreuenden Krankenhaus bis zum Tag 14
fortzufihren
- Ende der haduslichen Absonderung, wenn innerhalb der 14 Tagen nach
dem letzten kontagidsen Kontakt keine respiratorischen Symptome auf-
getreten sind
2. Kategorie II-Kontaktpersonen sind Kontaktpersonen mit Niedrig-Ri-
siko-Exposition , definiert als:

- Personen, die sich in einer geschlossenen Umgebung (z.B. Klassen-

zimmer, Besprechungsraum, Wartezimmer, Patienten/Untersuchungszimmer)
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mit einem Covid-19-Fall kiirzer als 15 Minuten oder in einer Entfer-
nung von mehr als 2 m zum Covid-19-Fall aufhalten
- Personen, die Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem Covid-
19-Fall in einer Entfernung von kleiner gleich 2 m und einer Dauer
von weniger als 15 Minuten hatten
- Personen, die sich im selben Flugzeug wie ein Covid-19-Fall aufge-
halten haben, bei denen aber Kontaktarten, wie diese bei Kategorie I-
Kontaktpersonen definiert sind, nicht zutreffen
Empfohlenes Vorgehen fir das Management von Kontaktpersonen der Kate-
gorie Il
- Namentliche Registrierung und Erhebung von Telefonnummer, E-Mail,
Berufsort, Berufstdtigkeit und Wohnverh&dltnissen
- Informationsschreiben an diese Kontaktpersonen tUber Covid-19-Krank-
heitsbild, Krankheitsverliufe und Ubertragungsrisiken (z.B. Husten-
Nies-Schnduz-Etikette)
- Selbst-Uberwachung des Gesundheitszustandes bis zum Tag 14 nach dem
letzten kontagidsen Kontakt (Verwendung von Tagebuch optional)
- Aufforderung, soziale Kontakte und die Nutzung &6ffentlicher Ver-
kehrsmittel freiwillig stark zu reduzieren und die wissentlichen Kon-
takte und Gespréachskontakte zu notieren
- Nach sorgfaltiger Priifung der VerhdltnismaBigkeit kann auch eine
Fernhaltung (Verkehrsbeschrankung) bei Kategorie II-Kontaktpersonen
als infektionsepidemiologisch gerechtfertigt eingestuft werden
Als Verkehrsbeschrankung gilt die Fernhaltung von:
Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen und Versammlungsorten,
Benlitzung 6ffentlicher Transportmittel,
Beschaftigungen, die einen haufigen Kontakt mit anderen Personen
bedingen
- Treten innerhalb der 14 Tage nach dem letzten kontagidsen Kontakt
mit einem Covid-19-Fall respiratorische Symptome auf, sind die Krite-
rien eines Verdachtsfalles erfillt und es ist vorzugehen wie bei ei-

nem Verdachtsfall
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Die respiratorisch-symptomatische Kontaktperson (= Verdachtsfall)
hat iber das Auftreten der Symptome die zustdndige Gesundheitsbehodrde
sofort zu benachrichtigen (an Wochentagen wihrend der Offnungszeiten,
am Wochenende eine entsprechende Nachmeldung am folgenden Werktag) .

Fir die diagnostische Abkl&drung soll die respiratorisch-symptomati-
sche Kontaktperson (= Verdachtsfall) telefonisch 1450 oder 144 ver-
standigen und diese iiber ihren infektionsepidemiologischen Status
(,Covid-19-Verdachtsfall"Y) informieren, um die weitere Vorgehensweise
abzukladren (dringende Empfehlung: diagnostische Abkl&rung im hausli-
chen Umfeld unter strikter Einhaltung der adaquaten SchutzmaRnahmen,
sofern die Situation und der Gesundheitszustand dies zulassen, an-
sonsten Transport in einer Krankenanstalt).

Erbringt die virologische Untersuchung keinen Nachweis von SARS-
Cov-2 ist der Patient weiterhin als Kontaktperson Kategorie II bis
Tag 14 zu handhaben.

Empfohlenes Vorgehen fiir Gesundheitspersonal

Ungeschiitzter Kontakt mit einem Covid-19-Fall oder SARS-Cov-2-Proben:
entspricht Kontaktperson der Kategorie I.

Geschiitzter Kontakt mit einem Covid-19-Fall oder SARS-Cov-2-Proben
unter Einhaltung adédquater empfohlener Schutzausristung:

Namentliche Registrierung und Erhebung von Telefonnummer, E-Mail-
adresse, Berufsort und Berufstatigkeit sowie Wohnverhdltnissen
Selbst-Uberwachung des Gesundheitszustandes und Selbstisolation bei
Auftreten von respiratorischen Symptomen (dann Vorgehen wie bei Ver-
dachtsfall)

Empfohlenes Vorgehen fiir das Management von Kontaktpersonen der Kate-
gorie lll (= Reiseriickkehrer ! aus Risikogebieten*)

! Ein Reiseriickkehrer aus Risikogebieten ist eine Person, die gesell-
schaftlich in Osterreich verankert und Bestandteil der &sterreichi-
schen Gesellschaft ist. Touristen werden bei Einreise am Flughafen
Wien informiert und werden nicht generell aktiv erfasst. Sie unter-

liegen keinen Beschrankungen.



Hinterlegt am 01.12.2021 - 13:18

_55_

* siehe aktuelle Definition der Risikogebiete auf der Webseite des
Sozialministeriums

- Keine aktive Identifizierung von Reiseriickkehrern aus einem Covid-
19-Risikogebiet durch die Gesundheitsbehdrde (Ausnahme: Entry-Scree-
ning am Flughafen Wien-Schwechat, hier erfolgt jedoch keine aktive
Weiterleitung der personenbezogenen Daten an die Bezirksverwaltungs-
behorde)

- Im Falle passiver Identifizierung wie z.B.

Reiseriickkehrer meldet sich freiwillig bei Gesundheitsbehdrde oder
AGES-Hotline

Reiseriickkehrer wird von einer Institution (z.B. Universitat, Stu-

dentenheim, Kindergarten, Krankenanstalten) mit dessen Einverstandnis
an Gesundheitsbehdorde gemeldet
Empfohlenes Vorgehen fiir passiv identifizierte Reiseriickkehrer:
- Namentliche Registrierung und Erhebung von Telefonnummer, E-Mail-
Adresse, Berufsort, Berufstdtigkeit und Wohnverhdltnissen (auf Basis
des Einverstdndnisses der betroffenen Person bzw. des Erziehungsbe-
rechtigten)

Informationsschreiben [..]

Aufforderung zur Selbst-Uberwachung [..]

Aufforderung, soziale Kontakte und die Nutzung &6ffentlicher Ver-
kehrsmittel in den 14 Tagen nach der Ausreise von einem Covid-19-Ri-
sikogebiet freiwillig stark zu reduzieren und die wissentlichen Kon-
takte und Gesprachskontakte zu notieren.

- Information an anfragende Institutionen, die keine Namensnennung
des Reisertckkehrers durchfiihren:

Aufforderung durch die Institution an den Reiserilickkehrer, sich
freiwillig bei der zusta@ndigen Gesundheitsbehdrde zu melden bzw. wenn
keine Meldung erfolgt und somit keine allfé&llige behdrdliche Ver-
kehrsbeschrankung durchgefithrt werden kann, Aufforderung soziale Kon-
takte und die Nutzung O6ffentlicher Verkehrsmittel in 14 Tagen nach

der Ausreise von einem Covid-19-Risikogebiet freiwillig stark zu re-
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duzieren und die wissentlichen Kontakte und Gesprédchskontakte zu no-
tieren

- Nach sorgfaltiger Prifung der Verh&dltnismalRigkeit kann auch bei
freiwilliger Bekanntgabe der personenbezogenen Daten eine Fernhaltung
(Verkehrsbeschrankung) wie bei Kategorie II-Kontaktpersonen als in-
fektionsepidemiologisch gerechtfertigt eingestuft werden

Als Verkehrsbeschrdnkung gilt die Fernhaltung von

Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen und Versammlungsorten,

Beniitzung 6ffentlicher Transportmittel,

Beschdftigungen, die einen haufigen Kontakt mit anderen Personen
bedingen
- Treten innerhalb 14 Tage nach dem letzten kontagidsen Kontakt mit
einem Covid-19-Fallpatient respiratorische Symptome auf, sind die
Kriterien eines Verdachtsfalles erfiillt und ist bei dessen Kontakt-
personen vorzugehen wie bei einem Verdachtsfall (siehe Kategorie I/
II)" (Beil./F = ./4).

Am Freitag, dem 6.3.2020 begann die Polizei in Zivil
anhand von Fragebdgen mit der Ermittlung von Kontaktper-
sonen in den von Island bekanntgegebenen Hotels (Beil./
9). Gegen 10.00 Uhr gab das BMSGPK bekannt, sie hatten
jetzt gerade Daten erhalten und wlirden die dann weiter
nach Tirol schicken. Um 12.44 Uhr urgierte die Landessa-
nitdtsdirektion im BMSGPK die Namen der 14 erkrankten Is-
lander, um die Hotellisten abgleichen zu koénnen. Um 13.09
wurde die Liste gesendet mit einem ,sorry flir Verspa-
tung!“ (Beil./CZ und ./DA).In zweil Mails, die um 13.11
Uhr bei einem Hotel einlangten und an die BH Landeck wei-
tergeleitet wurden, auRerten mit Corona infizierte vorma-
lige Gaste die Vermutung, sich beim Heimflug angesteckt
zu haben (Beil./9).

Am 6.3.2020 gab es in Tirol 496 Verdachtsfalle,

davon 7 im Bezirk Landeck, von denen keiner offen und der
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einzige positive (Beil./11l) nicht in Ischgl war (Seite 1
der Beil./Q, derzufolge zwar am 6.3.2020 bei ID 3, 21 und
22 Corona diagnostiziert wurde, sich im Zeitpunkt der
Diagnose aber ID 3 in Hall und ID 21 und 22 in Innsbruck
aufhielten und ihr Skifahren am 28.2.2020 in Ischgl zu-
nachst unbemerkt geblieben war: Seite 5 der Beil./Q; vgl
auch Beil./CO Seite 557).

Kurz nach 17.00 Uhr waren alle Fragebogen ausge-
f1llt. Ein Zimmermddchen im Hotel M. hatte angegeben,
seit einer Woche leichten Husten und Halsweh zu haben,
wovon die PI Ischgl den zustandigen Amtsarzt verstandig-
te, der anordnete, dass das Zimmermddchen im Personalzim-
mer verbleiben und nicht arbeiten solle. Sie sei wie ein
Verdachtsfall zu behandeln und zu testen, die PI Ischgl
solle Uber die Leitstelle Tirol eine Testung veranlassen.
Die Leitstelle Tirol teilte mit, dem zustadndigen Arzt im
Krankenhaus Zams zufolge konne die Testung am Vormittag
des 7.3.2020 durchgefiithrt werden. Die PI informierte den
Amtsarzt (der mit der Vorgehensweise einverstanden war)
und die Hotelbesitzerin (unter neuerlichem Hinweis dar-
auf, dass sich das Zimmermdadchen im Personalzimmer auf-
halten miisse und nicht arbeiten diirfe: Beil./9 und ./BP).

Am Abend langte beim PI Ischgl das Mail eines be-
troffenen islandischen Urlaubsgastes ein, wonach am
27.2.2020 eine Gruppe von 12 islédndischen Urlaubsgadsten
das Kitzloch in Ischgl besucht habe und nunmehr 10 dieser
Personen positiv auf Corona getestet worden seien. Diese
Information wurde umgehend an den Einsatzstab der LPD Ti-
rol sowie an die Sicherheitsbehdrde weitergeleitet. Eine
erste adrztliche Abklarung wurde veranlasst und ergab
grippeédhnliche Symptome bei einer Person aus dem Kitz-

loch, von der der ortsansédssige Arzt einen Abstrich nahm
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Eine Mitarbeiterin der Sanitätsdirektion wusste nachweislich schon am Abend des 6.3.2020 dass diese drei Erasmusstudenten in Ischgl gewesen sind (zwei Tage später, am Sonntag abend erfuhr sie - erst auf verspätete Nachfrage auch, dass sie im Kitzloch gewesen sind). DAS IST also sehr wohl bemerkt worden, nur hat man es nicht publiziert . In der entsprechenden Presseaussendung hat man lediglich darauf verwiesen, dass sie sich bei norwegischen Kollegen angesteckt haben und damit eine falsche Spur gelegt.
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(Beil./10), obwohl eine Testung nach den damals geltenden
Regelungen bei Symptomen ohne zusatzliche Risikoindikato-
ren (wie Aufenthalt in einer Region, in der bereits lau-
fend neue Falle aufgetreten waren) nicht vorgesehen war
(Beil./BM) .

Knapp bevor eine Mitarbeiterin der Landessanitatsdi-
rektion Tirol um 21.30 Uhr nach Hause ging, bekam sie
noch Daten, die sie an eine andere Mitarbeiterin weiter-
mailte mit dem Bemerken, Arbeit sei lUbriggeblieben, Leute
seien zu quarantanisieren, KAT 1 im Flugzeug, das miisse
man morgen an die zustadndige BH weiterleiten, wenn dort
niemand sei, miilsse der Journaldienst Bescheide ausstel-
len; sie habe die nicht mehr anrufen wollen und auch
nicht nur eine Mail schreiben, wenn sie dann mit nieman-
dem reden konnten, wer wisse, wie die auf eine solche
Mail reagierten; einer der heute positiven Fadlle sei in
Hall und habe sehr viel in einem Fitnesscentrum gespor-
telt, am Montag (erste Symptome) und am Donnerstag je
eine Stunde, wann koénne man herausfinden; er sei mit den
beiden heute bekannt gewordenen Fallen am 28. in Ischgl
Schifahren gewesen und habe sich dort bei 2 anderen in
der Heimat positiv getesteten Norwegern angesteckt; alle
so seit einer knappen Woche infektids, seien alle 3
schon/noch krank am Donnerstag noch im Kihtai Schifahren
gewesen (Beil./BK).

Am Samstag, dem 7.3.2020 kam der Epidemiearzt nach
Ischgl, holte den bereits abgenommenen Abstrich und nahm
einen weiteren Abstrich ab (Beil./10). Um 19.45 Uhr teil-
te der Journaldienst der BH Landeck mit, dass die Auswer-
tung des Abstriches der Person aus dem Kitzloch ein posi-
tives Ergebnis im Hinblick auf Corona ergeben habe. Die

PI Ischgl fihrte noch an diesem Abend nach Absprache mit
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Seit 3.3.2020 kommen immer mehr Meldungen, die zumindestens den Verdacht nahelegen, dass in Ischgl das Virus bereits zu Ansteckungen geführt hat und hier stellt das Gericht fest, es habe "keinen zusätztlichen Risikofaktor" gegeben. 
Es wird hier auch das Faktum unterschlagen, dass der TVB schon seit Donnerstag Abend (5.3) und die Behörde Landeck und der Landesamtsdirektor schon seit Freitag Früh (6.3) davon wussten, das 10 der 14 Isländer als einzige Gemeinsamkeit den Besuch im Kitzloch hatten. Die isländische Reiseleiterin hatte nämlich bereits am Donnerstag Abend auf die Frage des TVB geantwortet und erst am Freitag Abend auf die Frage der Polizei Ischgl, obwohl beide Anfragen fast gleichzeitig am Donnerstag 5.3. per Mail gestellt wurden.
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dem Einsatzstab und dem Amtsarzt Kontaktbefragungen
durch. Aufgrund der Angaben des Betroffenen wurden 19
Kontaktpersonen aus dem Kreis der Arbeitskollegen und Ur-
laubsgaste im Lokal ermittelt und abgesondert. 10 Ar-
beitskrafte und 1 Besucher wiesen Symptome auf, 8 Perso-
nen nicht. Alle 19 Personen wurden angewiesen, sich bis
zur Kontaktaufnahme der Gesundheitsbehdrde in ihren Un-
terkiinften aufzuhalten (Beil./10; ID 4 auf Seite 1 der
Beil./Q; Beil./BM; Beil./CP, ./CQ). An einer Pressemit-
teilung wurde gearbeitet (Beil./CR).

Am 7.3.2020 reiste die Kl&gerin ab (Beil./A). Von 8
erfassten Verdachtsfdllen im Bezirk Landeck war keiner
offen, einer positiv (Beil./11).

Dass es die zustadndigen Behorden auf Druck machtiger
Lobbyisten im Interesse des Tourismus in Tirol tagelang
unterlassen hatten, auf die Nachrichten von der Infektion
der islandischen Reisegruppe in Ischgl hin den Sachver-
halt unverziiglich abzuklaren, die erforderlichen MaRnah-
men nach dem EpiG zu ergreifen und ordnungsgemall zu re-
agieren, trifft in keiner Weise zu. Dem Untersuchungsbe-
richt zufolge haben die Verantwortlichen der BH Landeck
auf das Bekanntwerden der Infektionen der aus Ischgl zu-
rickgekehrten islandischen Gaste durch breit angelegte
Testung und Ermittlung von Kontaktpersonen prompt re-
agiert und war ihr Vorgehen bis zum Nachmittag des 8.3.
aus wirtschaftlicher und epidemiologischer Sicht als

richtig einzuschédtzen (Seite 139 der Beilage ./R).

Die Feststellungen beruhen auf den in Klammern ange-

fiihrten Beweismitteln und auf folgender Beweiswurdigung:

Dass am 1.3.2020 finfzehn islandische Ischgl-Ur-


iMac2
Hervorheben

iMac2
Hervorheben
Die nachfolgende Presseinformation am 8.3.2020 war also neuerlich falsch, wenn zu lesen ist, dass eine Ansteckung von Gästen am Personal unwahrscheinlich sei.
Das tut aber in diesem Fall nichts mehr zur Sache, da die Klägerin bereits am 7.3.2020 abgereist ist.

iMac2
Hervorheben
Das Gegenteil ergibt sich aus den Akten.
Sie haben schon Aktivitäten gesetzt, nur die falschen. Sie haben niemals danach gefragt beim Contact-Tracing, ob nicht auch andere GÄSTE in diesen 5 Hotels erkrankt sind, die zur selben Zeit dort gewesen sind oder überhaupt  diese Gäste informiert bzw. gewarnt. Schließlich konnte man mein Frühstück oder Abendessen mehr als 15 Minuten in einem geschlossenen Raum in Abstand von unter 1,5 Meter gesessen sein! Wichtig ist auch, dass sie beim Kontakt-Tracing des Falls Pettneu (das der Amtsarzt selbst gemacht hat) entweder nicht gefragt haben, ob er in Ischgl war oder dieses Faktum unterschlagen haben. Wie das Gericht daher zu diesen Feststellungen gelangt ist der Beweiswürdigung nicht zu entnehmen. Von "promt" und "breit angelegt" kann keine Rede sein.
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ubsriickkehrer in ihrer Heimat positiv getestet wurden,
lasst sich den vorgelegten Urkunden nicht mit der erfor-
derlichen Sicherheit entnehmen. Der Reportage eines Jour-
nalisten Beilage ./H zufolge soll zwar am 29.2.2020 eine
Reisegruppe der Islander mit dem Flugzeug in die Heimat
gereist sein und einen Tag spater seien 15 islandische
Touristen in ihrer Heimat positiv getestet worden, doch
reicht eine Reportage fiir eine Feststellung nicht aus,
zumal sich aus dem Mailverkehr zwischen T.R. und Hotels

sitive Testergebnisse vom 3.3.2020 (nach Testung am
2.3.2020 und nicht am 1.3.2020) ergeben.

Dass am 3.3.2020 und 4.3.2020 einige EU-Mitglieds-
staaten das BMSGPK iber Covid-19 infizierte Urlaubsrick-
kehrer aus Ischgl informiert hatten und dass zustandige
Beamte im BMSGPK Meldungen weder unverziiglich behandelt
noch unverziglich an die zustandigen Behdrden in Tirol
weltergeleitet hatten, ergibt sich weder aus den Zei-
tungsartikeln Beil./D und ./E noch aus dem Blog Beil./B,
in dem es betreffend eine angebliche islandische Meldung
im EWRS vom 3.3.2020 heiBt: "In ihr taucht zwar der Name
Ischgl nicht auf. Aus der Meldung geht aber eindeutig
hervor, dass in Island Menschen positiv getestet wurden,
die sich zuvor in Osterreich aufgehalten hatten" (Seite 5
der Beil./B).

Es trifft nicht zu, dass es die zustandigen Behorden
auf Druck machtiger Lobbyisten im Interesse des Tourismus
in Tirol tagelang unterlassen hatten, auf die Nachrichten
von der Infektion der islandischen Reisegruppe in Ischgl
ordnungsgemall zu reagieren, weil die entsprechenden Mut-
maBungen im Internetartikel Beil./B nicht als Grundlage
fir Feststellungen herangezogen werden konnen und nicht

ersichtlich ist, inwiefern die Behdrden ex ante maBgeb-


iMac2
Hervorheben

iMac2
Notiz
Es ist absurd, zum einen die Vernehmung von Zeuge - wie etwa dem Gesundheitsminister - abzulehnen und dann an den offiziellen Mitteilungen der isländischen Behörden über das EWRS System in Zweifel zu ziehen.

iMac2
Hervorheben

iMac2
Notiz
Was es an den Tatsachenfeststellungen und der rechtlichen Beurteilung ändern sollte, ob die isländischen Touristen am 1.3. oder am 2.3. getestet wurden, ist nicht nachvollziehbar.

iMac2
Hervorheben
Hier wird in Zweifel gezogen, dass das Gesundheitsministerium in Österreich über das EWRS von positiv getesteten Urlaubsrückkehrern informiert worden wäre. Dazu hätte man den Zeugen Anschober vernehmen können; doch dessen Vernehmung wurde abgelehnt. 

iMac2
Hervorheben
Diese Begründung ist aktenwidrig, da im Akt eine Vielzahl von Protokollen und E-Mails aus dem Strafakt vorliegen, die diesen Einflussnahme beweisen: z.B. kam die Idee für die falsche PA am 5.3. vom Tourismusverband, z.B. gab es im Kitzloch am Freitag Abend keine Kontakterhebungen, weil es die Betreiber nicht für möglich erachteten, z.B kam es zu einer Wiederöffnung des Kitzloch am 8.3., weil der Betreiber fragte, wie es weiter ging, z.B. haben die Seilbahnen Silvretta am 10.3. eine vorzeitige Schließung der Saison wie in Südtirol ausgeschlossen und Platter hat dies an diesem Tag in einer PK genauso ausgeschlossen, z. B. gibt es Hinweise, dass der Liftbetrieb in Ischgl entgegen der Absicht der Behörde nicht vorzeitig am 12.3 geschlossen wurde, indem die entsprechende VO nicht kundtgetan wurden, z.B hat der TVB am Freitag den 13.3. durch eine vorzeitige Information an die Beherbergungsbetriebe eine Stunde vor Ankündigung des BK die Flucht aus dem Tal befeuert hat, z.B. dass das Inkrafttreten der QuarantäneVO kurzfristig auf Samstag verschoben wurde, um die Ausreise aller Tagespendler, Seilbahnbeschäftigten und Tagesgäste noch bis Samstag in der Früh um 7 Uhr problemlos passieren konnte. Dieser Verschiebung erfolgte auf Intervention des Verkehrsreferenten der Bezirkshauptmannschaft und nach Intervention des EX-TVB-Obmannes im Büro des Bundeskanzlers Kurz.
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lich schneller und besser reagieren hatten kodnnen.

Rechtlich folgt:

Der Bund haftet gemal § 1 Abs 1 AHG nach den Bestim-
mungen des bilirgerlichen Rechts fir den Schaden am Vermo-
gen oder an der Person, den die als seine Organe handeln-
den Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein recht-
widriges Verhalten wem immer schuldhaft zugefiigt haben.

,Wem immer™ ist einschra@nkend auszulegen. Selbst bei
einer unvertretbaren Verletzung von Rechtsvorschriften
sind nur jene Schaden zu ersetzen, deren Eintritt die
Ubertretene Vorschrift gerade verhindern wollte oder de-
ren Verhinderung zumindest mitbezweckt ist. Nicht jeder
Schutz, den eine Verhaltensnorm tatsachlich bewirkt, ist
auch von deren Schutzzweck erfasst. Deshalb kann bloB aus
dem Umstand, dass das entsprechende Tatigwerden des Staa-
tes einzelnen Personen aufgrund einer ,Reflexwirkung®
Vorteile bringt, nicht geschlossen werden, dass diese
Vorteile vom Schutzzweck der Norm umfasst sind. Ob im
Rahmen der Amtshaftung eine Norm den Schutz des Gescha-
digten intendiert oder auch nur mitbezweckt, hangt maB-
geblich davon ab, ob bereits eine rechtliche Sonderver-
bindung zwischen dem Geschadigten und dem Rechtstrager,
dessen Organe eine Amtspflicht verletzt haben sollen, be-
steht, oder ob die Erfillung Offentlicher Aufgaben eine
so groRBe und unbestimmte Zahl von Personen betrifft, dass
diese der Allgemeinheit gleichzusetzen sind. Es muss da-
her geprift werden, ob die Pflichten des Rechtstréagers
nur im Interesse der Allgemeinheit oder auch im Interesse
einzelner Betroffener normiert sind (1 Ob 73/16s; RIS-

Justiz RS0022416; RS0050038 [T21]; RS0022813 [T10, Tleé];
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RS0027553 [T14]; RS0031143 [T7, T19, T22]; RS0049993;
RS0050038 [T27]) .

Im vorliegenden Fall ist eine Sonderverbindung zwi-
schen den Streitteilen nicht erkennbar. Die Vollziehung
des Epidemierechts betrifft eine so groRe und unbestimmte
Zahl von Personen, dass diese der Allgemeinheit gleichzu-
setzen ist, in deren Interesse die Bestimmungen des Epi-
demierechts normiert wurden. Schutzzweck des Epide-
mierechts ist ganz allgemein die ,Verhlitung der Weiter-
verbreitung" der Epidemie (Kopetzki, Zur Zulassigkeit des
Rechtswegs gegen die Entnahme und Verwahrung von Gewebe-
teilen Verstorbener, RdAM 2019/30, 25 Seite 28). Auf eine
Rechtspflicht einzelnen Personen gegeniiber kann daraus
nicht geschlossen werden.

Geroldinger vertritt zwar in JB1 2020, 532 ff mwN,
Amtshaftung wegen Fehlern bei der Bekampfung der COVID-
19-Epidemie?, und in Resch, Corona-HB!':°® Kap. 21 Rz 46 ff
und 51 ff, die Ansicht, dass bestimmte die Behdrden tref-
fenden Pflichten des EpiG auch ,den Einzelnen“ schiitzen
wollten, bleibt aber eine iberzeugende Begriindung schul-
dig, beschrankt den Schutzzweck der Norm doch wieder auf
Ansteckungen im Inland und meint, die Behdrden miissten
die MaBnahmen nicht darauf ausrichten, dass jede Infekti-
on verhindert werde. Gerade letzteres spricht aber gegen

den Anspruch eines infiziert Gewesenen auf Schadenersatz.

Ein schuldhaftes rechtswidriges Verhalten von Orga-
nen der Beklagten, das kausal flir die Erkrankung der Kla-
gerin gewesen ware, 1ist aber ohnehin nicht erkennbar:

Den Feststellungen zufolge lag der Bezirksverwal-
tungsbehdrde zunadchst weder eine Anzeige noch ein Ver-

dacht des Vorliegens einer Coronainfektion bei einer be-


iMac2
Hervorheben
Das Gericht bleibt eine überzeugende Erklärung schuldig. Das gericht setzt sich auch nicht mit der Rechtsmeinung des vorgelegten Privatgutachtens von Prof. Fister auseinander, der wie Geroldinger davon ausgeht, dass das Epidemiegesetz auch den Einzelnen schützen wolle.
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stimmten Person in Ischgl vor. Krankheitsverdédchtige in
Ischgl waren nicht bekannt und konnten daher nicht be-
fragt werden, schon gar nicht lag eine Haufung viraler
Pneumonien vor. Asymptomatische Personen waren nicht zu
testen (Erlass vom 28.2.2020 GZ 2020-0.143.421 Beil./G =
5, siehe oben). Die Mails vom 3. und 4.3.2020 legten eine
Ansteckung im Flugzeug nahe. Auch die islandische Mittei-
lung idber 16 Falle einer COVID-19 Infektion enthielt kei-
ne ausreichend konkreten Informationen.

Besonders rasch wurde die am 4.3.2020 um 23.55 Uhr
im Rahmen des EWRS erstattete Meldung lber zwei Covid-19
Cluster in Island mit Ursprung in Norditalien und Oster-
reich weitergeleitet, namlich noch um 0.32 Uhr aus Wien
und um 7.26 Uhr in Tirol. Bereits um 8.02 Uhr kam die
zweckdienliche Frage aus Tirol nach Informationen, ohne
die man nichts Sinnvolles tun konnte. Von einem Verstol
gegen eine Rechtsvorschrift kann keine Rede sein. Die Be-
hérden handelten duberst engagiert.

Auch das Mail eines Gastes, das am 5.3. um 10.20 Uhr
beim TVB Ischgl (kein Organ der Beklagten) einlangte,
enthielt keine ausreichenden Informationen. Der TVB ver-
suchte unverziglich, die nétigen Infomationen zu erhal-
ten, und verstandigte die Polizei von der Mitteilung des
islandischen Gesundheitsministeriums, eine Urlaubergruppe
von 8 Personen sei nach einem Aufenthalt in Ischgl posi-
tiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Polizei ver-
standigte den Einsatzstab der LPD Tirol, den Bezirkspos-
tenkommandanten von Landeck und den Bezirkshauptmann als
Gesundheitsbehdérde. Insgesamt wurde rasch und zielgerich-
tet gehandelt.

Dass die BH Landeck von Touristikern, Birgermeister

und Polizei eine Liste aller Urlauber in der Zeit vom


iMac2
Hervorheben
Das Gericht folgt der "Hören-Sagen"-These der Ansteckung im Flugzeug ohne Zeugen zu befragen, ob und insbesondere wielange sie diese These geglaubt haben.
Diese These der Ansteckung wurde vom Tourismusverband aufgrund von privaten Mails erfunden. Die isländische Mitteilung von 5.3. enthielt sehr genaue Daten über 5 Hotels, Ab- und Anreisedaten, auftreten der Symptome und Krankheitsbeginn. Die Namen der infizierten Isländer kamen am Freitag 6.3. um 13 Uhr auch zur BH Landeck, nachdem sie drei Stunden lang im Gesundheitsministerium liegen geblieben waren (dort kamen sie um 10 Uhr an).

iMac2
Hervorheben
Man hat sich wechselseitig verständigt, nur getan hat niemand was.
Da ja schon ganz in der Früh die offizielle EWRS Meldung auch in der BH Landeck und in der Landeseinsatzleitung Tirol  eingelangt war, dass 8 Isländer mit Ischgl-Bezug krank waren, war das nur die Weitergabe eines Zeitungsberichtes,.
ABER: bereits in diesem Bericht der Zeitung war von zwei Gruppen die Rede und von der Rolle eine Gasthauses.


iMac2
Hervorheben
Der TVB Paznauntal ist eine gesetzlich eingerichtete Körperschaft öffentlichen Rechtes.
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10.2. bis 28.2. mit Namen und Adresse (Telefonnummer),
An- und Abreiseart sowie Dauer des Aufenthalts in Ischgl
anforderte, war das einzig Sinnvolle, was sie in dieser
Situation tun konnte. Als die Erhebung aller Gastedaten
von islandischen Staatsangehdérigen vom 10.2.2020 bis
5.3.2020 samt Anreiseart und Dauer 14 Hotels ergeben hat-
te, die islandische Gadste beherbergt hatten, wurden dort
die Meldedaten eingesammelt. Von Untédtigkeit kann keine
Rede sein. Konkrete sinnvolle MaBnahmen, die man ex ante
betrachtet zum damaligen Zeitpunkt hatte setzen konnen,
vermag der Klager nicht aufzuzeigen. Eine Verstandigung
der Offentlichkeit ,von der Ansteckungsgefahr in Ischgl“
hatte nicht den damals bekannten Tatsachen entsprochen.
Fir MaBnahmen, die Urlauber am Bleiben und an einer An-
reise gehindert hatten, gab es keinen ausreichenden
Grund. Es war auch gerechtfertigt, an eine mogliche Panik
zu denken und einer solchen vorzubeugen.

Dass die von der Behdrde bei erster Gelegenheit an-
gemailte Reiseleiterin nicht reagierte, kann nicht der
Beklagten vorgeworfen werden.

Mit guten Grinden konnte davon ausgegangen werden,
die Infizierten hatten sich im Flugzeug von Minchen nach
Island angesteckt: Sie nahmen es selbst an und es gab
keine Krankheitsverdachtigen in Ischgl. Das Bestreben,
Ischgl ,vorerst aus dem Schussfeld“ zu bringen, war nicht
verwerflich, weil ex ante gehofft und angenommen werden
durfte, Ischgl komme sonst zu Unrecht in die Schlagzei-
len. Auch die festgestellte Bitte des TVB Ischgl er-
scheint deshalb nicht bedenklich.

Der Info aus Island vom Nachmittag des 5.3. zufolge
hatten zwar bei einem am 1.3. heimgekehrten Islander die

Symptome bereits wahrend des Urlaubs in Ischgl am 26.2.


iMac2
Hervorheben
Das ist überhaupt eine Frechheit. Der Kläger zeigt auf, dass man richtigerweise am 5.3.2020 jedenfalls eine deutliche Reisewarnung hätte aussprechen müssen (statt irreführend zu beruhigen) und weiters dass man das Skigebiet am Wochenende 7.-8.3.2020 hätte schließen müssen.

iMac2
Hervorheben
Das ist komplett falsch. Die Behörden wussten positiv, dass eine Ansteckung im Flugzeug als Infektionsort ausschied. Dennoch wurde die Öffentlichkeit glatt belogen.

iMac2
Hervorheben
Diese Panik hat man am 13.3.2020 wirkungsvoll selbst erzeugt. 

iMac2
Hervorheben
Das ist eine Wertung im Gegensatz zu den Feststellungen und zum Akteninhalt.
Es gab den aktuellen Pettneur-Fall mit ISCHGL-Bezug  (mit 3 weiteren Verdächtigten als K1) und Pettneu gehört zu BH Landeck. 
Absurd: Privatmeinungen bezogen auf ein singuläres Ereignis zählen mehr als amtliche Fakten bezogen auf die Gesamtheit.

iMac2
Hervorheben
Alleine die Formulierung "vorerst aus dem Schussfeld" zeigt, dass die Behörden davon ausgegangen sind, dass in Ischgl Ansteckungen mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert sein können, diese aber durch die wahrheitswidrige Flugzeugthese "vorerst" nicht bekannt würden.
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eingesetzt, doch waren keine Krankheitsfalle in Ischgl
bekannt, sodass Zweifel an der Ansteckung in Ischgl immer
noch berechtigt waren, zumal die ersten Symptome des Is-
landers auf eine andere Erkrankung zuriickgegangen sein
konnten.

Aus dem Mail ergab sich weiters, dass Riuckfliige am
29.2. und 1.3. erfolgt waren. Nicht alle Ansteckungen
konnten daher auf denselben Italiener im Flugzeug zuriick-
zufiihren sein. Dennoch durfte man nach wie vor - wenn
auch schon aus etwas weniger guten Grinden - annehmen und
hoffen, die Islédnder hatten sich nicht in Ischgl ange-
steckt, wo weder Coronakranke noch Krankheitsverdadchtige
bekannt waren, sondern auf der Heimreise. Das Mail wurde
jedenfalls unverziiglich an die BH Landeck weitergeleitet,
die ohne unnotigen Aufschub die Polizeiinspektion (PI)
Ischgl mit der Ubermittlung der Gastedaten der 5 Hotels
beauftragte. Was konkret man sonst hatte tun konnen und
sollen, ist nicht erkennbar, zumal schon der Versuch ei-
ner Zuordnung, welche Gaste mit dem Bus und welche mit
dem Taxi vom Flughafen nach Ischgl angereist waren,
scheiterte und der Vergleich der Daten mit den Patienten-
daten des ortsansassigen Arztes nicht weiterhalf, weil
niemand mit Corona-Symptomen dort gewesen war. Was Uber-
haupt gegen eine Ansteckung in Ischgl sprach.

Der Versuch, ,den Ball flach zu halten“, war nicht
unrechtmafig, weil nicht gesichert war, dass es in Ischgl
Uberhaupt ein Infektionsgeschehen gebe. Die Uberlegung,
erste Symptome am 26.2. schldssen eine Ansteckung im
Flieger aus, ilbersah, dass die Symptome (mit denen die
kranke Person offenbar in Ischgl nicht beim Arzt gewesen
war) zunadchst aufgrund einer anderen Erkrankung aufgetre-

ten sein konnten und die Ansteckung mit Corona erst im


iMac2
Hervorheben
Das Gericht geht davon aus, dass man eine Pandemie so bekämpfen könne, dass man nichts tut, bis nicht alle irgendwie möglichen Zweifel an der Gefahr von Ansteckungen ausgeräumt wären. Das ist genau nicht die Intention des Epidemiegesetzes. 

iMac2
Hervorheben
mit "weniger guten Gründen" und "hoffen" zeigt, dass sich das gericht in die Position des Beklagtenvertreters begibt und händeringend versucht das Multiorganversagen in Ischgl schönzureden.

iMac2
Hervorheben
Weshalb der Nichtbesuch des Arztes in Ischgl gegen eine Ansteckung in Ischgl spricht, ist bei Beachtung der Inkubationszeit und dem erst späteren Auftreten von Syptomen unerklärlich. 
Man tut so, als würde das Virus nur die Isländer befallen und nicht andere ausländische Gäste, die zur selben Zeit dort waren. Man tat so, als ob stets alle kranken Leute immer nur zum einen Dorfarzt kommen

iMac2
Hervorheben
Wer in einer Pandemie vom Grundsatz ausgeht, den "Ball flach zu halten" muss schwere Fehler begehen. Dafür ist Ischgl ein Paradebeispiel.
Dazu kommt: Zu diesem Zeitpunkt musste Herr BH Maaß auch schon vom Pettneu Fall wissen, und dass dieser in Ischgl Skifahren gewesen ist, außer, sein Amtsarzt hat das Contact-Tracing nicht entsprechend vorgenommen oder das Ergebnis nicht kommuniziert. 
In jedem Fall wusste Herr BH zu diesem Zeitpunkt schon genau, dass zwei abgereiste Isländer Symptome in Ischgl hatten, also das Virus sehr wohl in Ischgl war.
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Flieger daher dennoch mdéglich war.

Das Schreiben der Osterreichischen Botschaft Kopen-
hagen, dass seitens der islandischen Gesundheitsbehorde
Ischgl als High Risk Area eingestuft worden sei und vor
unndtigen Reisen dorthin abgeraten werde, enthielt auch
die Information, dass Osterreich von DAnemark als Gebiet
mit geringem Risiko eingestuft sei. Mehr als der Sache
nachgehen, konnten und durften die Organe der Beklagten
nicht. Und sie gingen der Sache nach.

Die amtliche Pressemitteilung vom 5.3. entsprach der
damals bekannten Sachlage. Bei keinem der drei bis 5.3.
bestatigten Falle einer Coronavirus-Erkrankung in Tirol
wusste man von einem Bezug zu Ischgl. Man musste auch
nicht davon wissen.

Am 6.3.2020 wurden gegen 10.00 Uhr im BMSGPK einge-
langte Daten aus Island um 13.09 Uhr nach Tirol weiterge-
leitet, was angesichts der Arbeitsbelastung durch die
Pandemie (unter anderem mit vormittadglichen Sitzungen)
als unverziglich anzusehen ist. In der Folge begann man
in Ischgl ohne unnétigen Aufschub mit der Ermittlung der
Kontaktpersonen und gab den einzigen Verdachtsfall dem
zustandigen Amtsarzt bekannt, der unverziglich die vorge-
sehenen Anordnungen erliebl.

Als am Abend des 6.3.2020 der erste Hinweis auf eine
Ansteckung im Kitzloch einlangte, wurde diese Information
nicht nur umgehend weitergeleitet, sondern noch in der
Nacht eine erste arztliche Abkladrung veranlasst und bei
der einzigen Person mit grippeadhnlichen Symptomen ein
Abstrich genommen, obwohl eine Testung nach den damals
geltenden Regelungen in Fallen mit Symptomen ohne zuséatz-
liche Risikoindikatoren nicht vorgeschrieben war.

Auch in der Landessanitatsdirektion Tirol wurde noch


iMac2
Hervorheben
Das ist aktenwidrig und widerspricht auch den Feststellungen. Diese Pressemeldung war evident falsch. Das ist mehrfach widerlegt, von Unabhängigen Untersuchungskommission, als auch von der Staatsanwaltschaft! Diese Presseaussendugn erfolgt wider besseren Wissens und wurde später nie korrigiert. 
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in der Nacht gearbeitet.

Als am Samstag, dem 7.3.2020 um 19.45 Uhr die Coro-
nainfektion der Person aus dem Kitzloch feststand, wurden
noch in der Nacht Kontaktbefragungen durchgefiithrt und 19
Kontaktpersonen ermittelt. Diese, auch jene ohne Sympto-
me, wies man an, sich bis zur Kontaktaufnahme der Gesund-
heitsbehdrde in ihren Unterkinften aufzuhalten. Noch am
Sonntag wurden die Quarantdnebescheide zugestellt. Von
allen 19 Kontaktpersonen wurden Abstriche abgenommen, ob-
wohl das nach den geltenden Vorschriften nicht erforder-
lich gewesen ware. Mehr MaBnahmen waren von den BehOrden
zu diesem Zeitpunkt nicht zu setzen. Ein rechtswidriges
Verhalten ist nicht erkennbar.

Im lbrigen lasst sich schon dem Vorbringen der Kla-
gerin nicht entnehmen, wann und wo genau sie sich mit CO-
VID-19 infiziert hat.

Die Klage ist daher abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 ZPO.

Die Beklagte hat ihre Kosten rechtzeitig verzeich-

net. Einwendungen dagegen wurden nicht erhoben.

Landesgericht fir Zivilrechtssachen Wien, Abteilung 33
Wien, 30. November 2021

Richterin

Elektronische Ausfertigung
gemaB § 79 GOG


iMac2
Hervorheben
Der Kläger bringt dazu vor, dass durch die große Zahl von Ansteckungen in Ischgl der Anscheinsbeweis erbracht ist, dass sich auch der Kläger dort angesteckt haben muss.  Es ist jämmerlich in einer rechtlichen Beurteilung, dieses Argument einfach unter den Tisch fallen zu lassen, nur damit man sich damit nicht auseinandersetzen muss.
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